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Einleitung 

„Jedes Kind hat das Recht auf Bildung“ (UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 28). Zudem wird 

in Artikel 29 a betont, dass die Bildungsarbeit daraufhin ausgerichtet sein muss, „die Per-

sönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll 

zur Entfaltung zu bringen“. Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung 1990 wurde der hier-

durch begründete Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag im Rahmen des SGB VIII 

gesetzlich fixiert. Er unterstrich die wachsende Bedeutung von Bildung und die damit ver-

bundenen Anforderungen an die Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Die PISA-Studie, die 

Anfang 2000 aufgezeigte, dass in Deutschland deutlicher Verbesserungsbedarf in der früh-

kindlichen Bildung besteht, hatte hier erheblichen Einfluss auf die bis heute immer weiter 

steigenden Anforderungen an die pädagogische Profession (Ebert 2012). 

Diese Erkenntnisse führten unter anderem dazu, dass in der Kultusministerkonferenz im 

Jahr 2004, ein gemeinsamer Rahmenplan (KMK 2004) für die frühe Bildung in Kindertages-

einrichtungen erstellt wurde. Deren Empfehlungen formulierten die einzelnen Bundesländer 

anschließend in mehr oder weniger verbindlichen Bildungs- und Orientierungsplänen. Es 

wird betont, dass die Bildungspläne als Empfehlungen eingeführt werden können, wobei 

die Länder eine besondere Verantwortung tragen (KMK 2004,7).   

Durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz und dem damit verbundenen mas-

siven quantitativen Ausbau der Betreuungsplätze, wurde auch der Gedanke der Orientie-

rung an den Bedarfen der Eltern im Hinblick auf das Betreuungssystem lauter (Altgeld, Krü-

ger und Menke 2009, 62). So hat in Deutschland jedes Kind zwischen dem vollendeten ersten 

Lebensjahr bis zum Schuleintritt laut § 24 SGB VIII einen rechtlichen Anspruch auf einen 

Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung. Laut einer Erhebung des statistischen 

Bundesamtes zum 01.März 2018, entspricht dies derzeit einer bundesweiten Gesamtbe-

treuungsquote im Altersbereich 3 Jahre bis zum Schuleintritt von 93,0% und im Altersbe-

reich unter 3 Jahren von 33,6 %, wobei die tatsächlichen Betreuungsquoten im Ost-West-

Vergleich sich doch deutlich unterscheiden (Statistisches Bundesamt 2018c).  

Neben dem Professionalisierungsanspruch im Bereich der frühpädagogischen Bildung und 

Erziehung, sowie dem massiven quantitativen Ausbau der Betreuungsplätze in Kinderta-

geseinrichtungen, rückte hier auch die Frage nach einer guten pädagogischen Qualität der 

institutionellen Betreuung in den vergangen Jahren immer mehr in den Fokus des öffentli-

chen Interesses. Dies zeigt unter anderem der rege Diskurs zum Qualitätsbegriff in der 

Frühpädagogik (u.a. BMFSFJ 2017; Prölß 2017; Kalicki und Wolff-Marting 2015; Merchel 2013; 

Stamm und Edelmann 2013). 

Erst vor kurzem wurde in Bundesrat und Bundestag der Entwurf des Gesetzes zur „Weiter-

entwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Kindertagereinrichtungen 
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und in der Kindertagespflege (kurz: KiQuTG)“ (BMFSFJ 2018) beschlossen, welches Anfang 

2019 in Kraft treten soll.  

Ein Schwerpunkt dieses neuen Gesetzes unterstreicht die Bedeutung der Leitung und for-

dert in §2 KiQuTG die Stärkung der Leitungen in Kindertageseinrichtungen, als eine Maß-

nahme zur Qualitätsentwicklung. Der Träger einer Kindertageseinrichtung ist laut §47 SGB 

VIII bisher grundsätzlich dazu verpflichtet, eine Einrichtungsleitung anzugeben, um eine 

Betriebserlaubnis nach §45 SBG VIII zu erhalten. Deutschlandweit gibt es aber keine ein-

heitliche Regelung, wie die Stellenanteile für Leitungsaufgaben zu berechnen sind (Lange 

2017). In der Literatur wird die Leitung im Qualitätskontext oft mit dem Begriff einer „Schlüs-

selrolle“ (Strehmel 2016, 134) oder „Schlüsselposition“ (Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler 

2016) beschrieben. Dies zeigt, dass der Leitungsperson in Kindertageseinrichtungen eine 

maßgebliche Rolle im Zusammenhang mit der pädagogischen Qualität in Kindertagesein-

richtungen zugeschrieben wird und eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen und 

Erwartungen an die Leitungspersonen in diesem Bereich wichtig ist. Statistische Erhebun-

gen zeigen, dass die Leitungspersonen häufig nicht nur als Leitung in Kindertageseinrich-

tungen eingesetzt werden, sondern, dass deren Stelle oft an andere Tätigkeitsbereiche in 

der Kindertageseinrichtung gekoppelt sind (Bertelsmann Stiftung 2017f, Lange 2017; Autoren-

gruppe Fachkräftebarometer 2017). Hinzu kommt, dass Leitungspersonen im Durchschnitt 

meist zwischen 45 und 50 Jahre alt sind (Bertelsmann Stiftung 2017), was zur Konsequenz 

hat, dass in den kommenden Jahren einige der Leitungsstellen neu zu besetzen sein wer-

den.  

Aus diesem Grund beschäftigt sich die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Qualitätsma-

nagement in Kindertageseinrichtungen und betrachtet dieses unter besonderer Berücksich-

tigung unterschiedlicher Freistellungsanteile der Leitungspersonen.  

Hierbei soll die Frage beantwortet werden, inwiefern unterschiedliche Freistellungsanteile 

der Leitungsperson die Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsmanagements in Kinderta-

geseinrichtungen beeinflussen und wie die Leitungspersonen hierbei unterstützt werden 

können.  

Ziel dieser Arbeit ist es, die durch die anteilige Freistellung entstehenden Herausforderun-

gen der Doppelrolle der Leitungsperson im Aufgabenbereich des Qualitätsmanagements 

herauszuarbeiten und Unterstützungsansätze zur Bewältigung des Aufgabenspektrums 

exemplarisch darzulegen.  

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wird eine Annäherung an den Qualitätsbegriff in der 

Frühpädagogik stattfinden. Anschließend wird dieser, anhand einer eigenen Modelldarstel-

lung zu verschiedenen Qualitätsebenen im Kontext der Kindertagesbetreuung, genauer er-

läutert. In diesem Kontext wird der Begriff der Kindertageseinrichtung definiert und eine 
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Beschreibung des Auftrags von Kindertageseinrichtungen im System der Kindertagesbe-

treuung nach SGB VIII vorgenommen. Zudem wird die Entwicklung der Kindertageseinrich-

tung zur Einrichtung sozialer Dienstleistung mit Orientierung an den Bedürfnissen und Wün-

schen der Bezugsgruppen genauer ausgeführt.  

Anschließend wird beschrieben, was notwendig ist, um die Anforderungen nach „guter Qua-

lität“ in der Kindertagesbetreuung zu erfüllen. In der Literatur wird hier die Einführung eines 

Qualitätsmanagementsystems, als sinnvoll empfohlen (u.a. Amerein und Amerein 2011). Das 

Wesen eines solchen Systems wird definiert und dessen Bedeutung und Einsatz in Kinder-

tageseinrichtungen beschrieben, wobei insbesondere die Teilbereiche Qualitätsentwick-

lung und Qualitätssicherung betrachtet werden.  

Zum Abschluss dieses Kapitels werden die Verantwortlichkeiten für das Qualitätsmanage-

ment in Kindertageseinrichtungen beschrieben, wobei der Fokus auf der Bedeutung der 

Leitungsperson liegt, welche die Umsetzung in den jeweiligen Einrichtungen direkt zu ver-

antworten hat. Daran anschließend werden im zweiten Kapitel die Bedeutung der Leitungs-

personen in Kindertageseinrichtungen, sowie deren Aufgaben, insbesondere im Zusam-

menhang mit dem Qualitätsmanagement ausgeführt und die notwendigen Ressourcen hier-

für aufgezeigt (Strehmel 2016).  

Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler haben in diesem Zusammenhang in ihrer Schlüs-

selstudie (2016) unter anderem erarbeitet, dass die Bewältigung dieser Leitungsaufgaben 

unter anderem vom Leitungstypus beeinflusst wird. Der Schwerpunkt in der vorliegenden 

Arbeit liegt hier auf dem darin herausgearbeiteten soziogenetischen Leitungstypus des 

Kombi-Leitungsprofils, welcher sich dadurch auszeichnet, dass die Personen dieses Typs 

sowohl als Leitung agieren, als auch überwiegend „anteilig im Gruppendienst tätig sind“ 

(Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler 2016, 60). Diese, in Deutschland weit verbreitete Me-

thode der anteiligen Freistellung für Leitungstätigkeiten, wird im darauffolgenden Kapitel 

dargestellt. 

Hierfür werden die Rahmenbedingungen der Freistellung der Leitungsperson in Kinderta-

geseinrichtungen in Deutschland erläutert wobei die hohe Variabilität der praktischen Um-

setzung anhand ausgewählter Bundesländer und Trägertypen exemplarisch dargestellt 

wird. Anschließend werden die Konsequenzen der anteiligen Freistellung der Leitungsper-

son für die Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsmanagements in Kindertageseinrich-

tungen (u.a. Möller 2015, Lange 2017) aufgezeigt. Hierbei liegt ein besonderer Fokus auf der 

sozialen Doppelrolle der Leitungsperson mit anteiliger Freistellung. Für dessen Verständnis 

werden die Grundlagen der sozialen Rolle dargestellt werden. Abschließend wird die For-

schungsfrage beantwortet und es werden unterschiedliche Unterstützungsansätze der Lei-

tungspersonen bei der Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsmanagements in Kinderta-

geseinrichtungen aufgezeigt. 
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 Vom Qualitätsbegriff zum Qualitätsmanagement in Kindertagesein-

richtungen 

Der Qualitätsbegriff in der Frühpädagogik ist von einem ständigen Diskurs geprägt. Im ers-

ten Schritt findet in dieser Arbeit eine Annäherung an den Qualitätsbegriff und dessen Kom-

plexität statt. Anhand einer eigenen Darstellung eines Struktur-Prozessmodells, in Anleh-

nung an Darstellungen von Strehmel 2016, Kalicki 2015 und Sell 2012, welches verschiedene 

Ebenen von pädagogischer Qualität einbezieht, soll die Komplexität des Qualitätsbegriffs 

in Kindertageseinrichtungen, unter anderem anhand von Beispielen, verständlicher ge-

macht werden. 

In Kapitel 1.2 liegt der Fokus auf den steigenden Qualitätsanforderungen in Kindertages-

einrichtungen. Es werden die vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen der Betreu-

ung in Kindertageseinrichtungen einbezogen, die Betreuung als soziale Dienstleistung be-

trachtet, sowie der Blick auf die Kindertageseinrichtung als soziale Organisation und die 

damit verbundenen Ansprüche unterschiedlicher Bezugsgruppen im Hinblick auf Qualität 

gerichtet. Um die verschiedenen Ansprüche zu pädagogischer Qualität angemessen erfül-

len und koordinieren zu können, wird in der Literatur auf den Einsatz sogenannter Quali-

tätsmanagementsysteme verwiesen. Diese Thematik wird in Kapitel 1.3 vertieft. Hierzu wer-

den die Ergebnisse der DLKL Studie 2018, durchgeführt von der Wolters Kluver Deutsch-

land GmbH, unter wissenschaftlicher Begleitung von Haderlein, zum Themenbereich Qua-

litätsmanagement, einbezogen.  

Zum Ende dieses Kapitels wird auf die gesetzlichen Forderungen hinsichtlich der Entwick-

lung und Sicherung der pädagogischen Qualität in Kindertageseinrichtungen eingegangen 

und aufgezeigt, welche Vorstellung bezüglich der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 

für Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen besteht.  

 Qualitätsbegriff im Bereich der Kindertagesbetreuung 

Wie bereits erwähnt, wird der Qualitätsbegriff in der Frühpädagogik in Bezug auf die Be-

treuung in Kindertageseinrichtungen, auf vielen Ebenen diskutiert. Es werden unter ande-

rem Fragen gestellt, wie: Was versteht man unter Qualität? Unter welchen Aspekten kann 

die pädagogische Qualität bewertet werden? Wer legt die Bewertungskriterien fest und wie 

werden diese bestimmt?  

Der Wortursprung von Qualität liegt im Lateinischen Begriff „qualis = wie beschaffen?“ und 

bedeutet Beschaffenheit und Zustand (Brockhaus 2006). Grundsätzlich lässt sich demnach 

festhalten, dass der Begriff neutral zu verstehen ist und erst durch bestimmte Kriterien eine 

genauere Beschreibung dieser Beschaffenheit stattfinden kann.  
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Merchel (2013, 41). beschreibt Qualität als „ein Konstrukt, das außerhalb gesellschaftlicher 

und persönlicher Normen, Werte, Ziele und Erwartungen nicht denkbar ist“. Hier wird zum 

einen der konstruktivistische Gedanke des Qualitätsbegriffs deutlich, der impliziert, dass 

Qualität keineswegs starr sein kann, sondern immer von unterschiedlichen Rahmenbedin-

gungen beeinflusst wird. Diese Sichtweise bekräftigt auch Schmidt in Anlehnung an Fthen-

akis (2013, 54), in dem er betont, dass Qualität einer ständigen Reflexion unterliegen sollte, 

die unterschiedliche, veränderte Ansprüche von Bezugsgruppen und die Möglichkeit zur 

Evaluation einbezieht.  

In diesem Zusammenhang merken Stamm und Edelmann (2013, 327) an, dass der Quali-

tätsdiskurs möglichst breit geführt werden muss, sodass die Sichtweisen anderer Men-

schen einbezogen werden können. Des Weiteren zeigen sie auf, dass Qualität aus diesem 

Grund kein eindeutig definierbares und messbares Produkt sein kann, das für alle Gesell-

schaften und Kulturen die gleiche Bedeutung hat (Stamm und Edelmann 2013, 328).  

Es wird deutlich, dass der Qualitätsbegriff ein komplexes Konstrukt an Erwartungskriterien 

zur Bewertung der Beschaffenheit umfasst und dass eine allgemeine Definition von guter 

und schlechter pädagogischer Qualität schwierig ist. Moss (2015, 39) betont, dass die Be-

schäftigung mit der Qualität eine bewusste Entscheidung darstellt, sich damit auseinander-

zusetzen, was „wir wirklich schätzen und wollen - über das, was wir für >>gut<< halten“.  

Die Definition der Qualität bedarf demnach einer kontinuierlichen Reflexion und Diskussion 

über dessen Bedeutung und Bewertungskriterien. Sowohl Merchel (2013, 33), als auch 

Stamm und Edelmann (2013, 338) betonen den hiermit verbundenen Stellenwert der Quali-

tätsdebatte im sozialen Bereich. Besonders im Zusammenhang mit den Investitionen von 

Bund und Ländern in den Bereich der frühkindlichen Bildung, nimmt die Bedeutung dieser 

Debatte, insbesondere aus bildungsökonomischer Perspektive, stetig zu (Spieß 2013, 129). 

Neben der Qualitätsdebatte beschäftigt die Wissenschaft und Praxis auch die Frage nach 

der Notwendigkeit festgelegter Standards im Bereich der Kindertageseinrichtungen. 

Prölß (2017, 49) betont, dass fachlich begründete Standards hier sehr nützlich sein können, 

wenn sie dazu genutzt werden, effizient und effektiv zu arbeiten und diese als Basis für eine 

nachvollziehbare und transparente finanzielle und fachliche Steuerung zu nutzen. 

Um dies zu erreichen, kann vorausgesetzt werden, dass die Qualität in den Kindertages-

einrichtungen kontinuierlich mit den aktuellen Anforderungen verglichen werden muss, um 

„der zunehmenden Bedeutung und den aktuellen Forderungen nach hochwertiger frühkind-

licher Betreuung, Bildung und Erziehung gerecht zu werden“ (Pohl 2013, 50). Es erfordert 

demnach eine „Klärung von Erwartungen und die Verständigung darüber, damit der Begriff 

und die Debatte über Qualität nicht beliebig werden“ (Diskowski 2015, 23). 

Um den sehr komplexen Begriff der Qualität greifbarer zu machen, kann man diesen in 

unterschiedliche Qualitätsebenen ausdifferenzieren. Hierfür wurden in der Wissenschaft 
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unterschiedliche Modelle zur Darstellung des Konstruktes Qualität entwickelt (u.a. Roux und 

Tietze 2007; BMFSFSJ 2010, Strehmel 2016). Im folgenden Kapitel werden unterschiedliche 

Qualitätsebenen anhand einer eigenen Darstellung eines Struktur-Prozess-Modells in An-

lehnung an Strehmel (2016), Kalicki (2015) und Sell (2012) genauer erläutert.  

1.1.1 Struktur-Prozess-Modell von Qualität in Kindertageseinrichtungen  

Sogenannte Struktur-Prozess-Modelle zum Verständnis pädagogischer Qualität haben sich 

in den vergangenen Jahren im Bereich frühkindlicher Bildung durchgesetzt. Diese Modelle 

umfassen sowohl die Struktur unterschiedlicher Qualitätsebenen, als auch die darin statt-

findenden Prozesse als Kernaspekt, sowie die „Input- und Output-Faktoren“ (Kalicki 2015, 

14). Die folgende Darstellung (Abb.1) wurde in Anlehnung an Modelle von Strehmel (2016), 

Kalicki (2015) und Sell (2012) erstellt und umfasst die Input- und Output-Steuerung, sowie die 

Qualitätsebenen: Strukturqualität, Orientierungsqualität, Organisations- und Leitungsquali-

tät, Prozessqualität in der Kindertageseinrichtung, Ergebnisqualität, sowie die Kontextqua-

lität.  

Die Input-Steuerung umfasst in diesem Zusammenhang die Steigerung der Ressourcen 

des Systems Kindertageseinrichtung, beispielsweise durch gesetzliche Maßnahmen und 

Vorschriften, wie ein höherer Qualifikationsanspruch an die pädagogischen Fachkräfte und 

die damit verbundenen Weiterbildungsmaßnahmen (Kalicki 2015, 14). Der Betrachtungsbe-

reich der Input-Steuerung beinhaltet die Qualitätsebenen Strukturqualität, Orientierungs-

qualität, Organisations- und Leitungsqualität, sowie die Prozessqualität in der Kindertages-

einrichtung.  

Unter Strukturqualität wird die Beschaffenheit der „räumlich-materiellen und sozialen Rah-

menbedingungen, unter denen das pädagogische Handeln stattfindet“ (Tietze und Viernickel 

2016, 16) verstanden. Dies sind beispielsweise der Personalschlüssel, die Qualifikation des 

Abb. 1  Eigene Darstellung in Anlehnung Strehmel 2016, Kalicki 2015 und Sell 2012 
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Personals, sowie die räumliche und materielle Ausstattung der Einrichtung. Die Struktur-

qualität wird unter anderem durch situationsabhängige, zeitlich stabile und politische Ent-

scheidungen bestimmt (Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 2000,7). Die Struk-

turbedingungen sind, durch die Zuständigkeiten der einzelnen Länder bedingt, sehr unter-

schiedlich (Diskowski 2015, 24). Dies zeigt sich beispielsweise sehr deutlich in der Bemes-

sungsgrundlage der Leitungsfreistellung, welche in Kapitel 3 aufgegriffen wird.  

Die Orientierungsqualität umfasst die pädagogische Haltung gegenüber dem Kind und die 

Vorstellungen und Werte der pädagogischen Fach- und Führungskräfte (Strehmel 2016, 

151). Diese Ebene betrachtet beispielsweise Aspekte „der Erziehungsauffassungen und Er-

ziehungsziele, implizite Verständnisse von kindlichem Lernen […] oder auch normative Ge-

schlechterrollenorientierungen“ (Kalicki 2015, 14). Diese Vorstellungen sind unter anderem 

in der Konzeption der Kindertageseinrichtung niedergeschrieben und haben Einfluss auf 

das pädagogische Handeln und die Prozesse in der Kindertageseinrichtung. 

Laut Sell stellt die Struktur- und Orientierungsqualität in Zusammenhang mit der Input-Steu-

erung ein „wichtiges Potential zur Verfügung“ (Sell 2012, 31). Es heißt aber keineswegs, 

dass die pädagogische Qualität nur von diesen Bedingungen beeinflusst wird.  

Die Organisations- und Leitungsqualität „steht zwischen der Struktur- und Orientierungs-

qualität und behauptet eine moderierende Wirkung auf die Prozessqualität“ (Sell 2012, 31).  

Strehmel (2016, 151) betont, dass die Leitungskräfte in diesem Zusammenhang einen enor-

men Einfluss auf die „Arbeitsbedingungen und Arbeitsformen sowie [auf] Stil und Atmo-

sphäre der pädagogischen und sozialen Prozesse“ haben. Der Aspekt des Leitungshan-

delns in Bezug auf die Qualität wird in Kapitel 2.3 vertieft. 

Die Bedeutung der Prozessqualität in der Kindertageseinrichtung wird in der Fachliteratur 

als entscheidend für die kindlichen Entwicklungsfortschritte gesehen (u.a. Kalicki 2015, 17 

und Sell 2012, 31). Bei der Prozessqualität geht es um die „Qualität der Interaktion und Kom-

munikation mit dem Kind“ (Kalicki 2015,14). Nach Amerein und Amerein (2011, 12) umfasst 

Prozessqualität zusätzlich hierzu alle relevanten Prozesse im Bereich der Planung von Bil-

dungsinhalten, Auswahl von Material, aber auch ein professionelles Handeln der Fachkräfte 

auf pädagogische Situationen im Alltag. Dabei betonen sie, dass es nicht nur um die Inter-

aktionsprozesse mit den Kindern geht, sondern auch die Interaktion mit Eltern und Koope-

rationspartner einbezieht und die Effektivität und Effizienz von Abläufen betrachtet. Somit 

kann die Prozessqualität als eine der bedeutsamsten Qualitätsebenen gesehen werden. 

Sie hat sowohl Einfluss bei der Input-Steuerung, als auch Auswirkungen auf die dargestellte 

Output-Steuerung (Abb.1), worunter Prozesse zur „Überprüfung der Ergebnisse, welche das 

Betreuungssystem hervorbringt“ (Kalicki 2015, 14) zusammengefasst werden. Diese Vor-

gänge werden in dieser Darstellung unter dem Begriff der Ergebnisqualität zusammenge-
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fasst. Sell betont, dass es hierbei generell um die Auswirkungen geht, die mit den verfüg-

baren Strukturen und Prozessen erzielt werden (Sell 2012, 32). Sie zeichnet sich durch einen 

Ist-Soll-Vergleich aus, bei dem die erbrachte Leistung hinsichtlich eines zuvor festgelegten 

Ziels bewertet wird (Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 2000,8). Kalicki (2015, 

15) betont in Bezug auf die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, dass zum einen die 

Wirkung der Betreuung auf die kindliche Entwicklung, aber auch der Einfluss auf das ge-

samte Familiensystem mit einbezogen werden sollte. Die Bewertung des Einflusses der 

pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen auf die Entwicklung des Kindes sollte im 

Zusammenhang mit der Ergebnisqualität dennoch eher vorsichtig erörtert werden, da auf 

die Entwicklung des Kindes noch viele weitere Faktoren einwirken können, die diese beein-

flussen (Sell 2012, 32). 

Einen nicht unerheblichen Einfluss auf alle anderen Qualitätsebenen sowie die Input- und 

Output-Steuerung, hat die Ebene der Kontextqualität. Hierunter werden zum einen „träger- 

und politikseitige Unterstützungsstrukturen“ (Tietze und Viernickel 2016, 17) verstanden, auf 

der anderen Seite bezieht diese Qualitätsebene aber auch das direkte soziale Umfeld der 

Kindertageseinrichtung, die sozioökonomische Situation der Familien, sowie die bildungs-

politischen Vorgaben ein (Strehmel 2016, 151). 

Es wird deutlich, dass es keine einfache „gute Qualität“ geben kann. Es ist sinnvoll, die 

Qualität anhand mehrerer Ebenen zu betrachten und zu verstehen, dass die einzelnen Ebe-

nen sich wechselseitig beeinflussen und kontinuierlich reflektiert werden sollten. Deutlich 

wird der Zusammenhang der Qualitätsebenen, wenn man die geplante Gesetzesänderung 

zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Kindertagerein-

richtungen und in der Kindertagespflege, die Anfang 2019 in Kraft treten soll, betrachtet 

(BMFSFJ 2018). 

Diese Gesetzesänderung hat Einfluss auf der Kontextebene und der Strukturebene von 

Qualität, denn durch die finanzielle Unterstützung des Bundes werden hier die Rahmenbe-

dingungen verändert. Ein weiteres Ziel des Gesetzes ist es, die Bedeutung der Qualitäts-

entwicklung hervorzuheben und bundesweite Standards zu entwickeln, was sich wiederum 

im Bereich der Orientierungsqualität wiederspiegelt. Eine Aufgabe der Träger und Einrich-

tungsleitungen besteht darin, die neuen Anforderungen zu koordinieren und auf Ebene der 

Prozesse im pädagogischen Alltag in Kindertageseinrichtungen einzubetten. Hier wird der 

Einfluss auf die Ebenen der Organisations- und Leitungsqualität, sowie der Prozessebene 

deutlich. Für die Einschätzung der Ergebnisqualität müssen die neuen Anforderungen dem-

entsprechend einbezogen werden, wodurch sich die Sichtweise hierauf verändert.  

Zum besseren Verständnis der Qualität in Kindertageseinrichtungen, werden die Rahmen-

bedingungen dieser Betreuungsform in den folgenden Kapiteln genauer ausgeführt.  



 

12 
 

 Gesetzliche Rahmung und Verortung von Kindertageseinrichtungen im früh-

kindlichen Betreuungssystem  

Im achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) werden Tageseinrichtungen definiert, als „Einrich-

tungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in 

Gruppen gefördert werden“ (§22 Abs.1 SGB VIII). Die Aufgabe von Kindertageseinrichtungen 

besteht laut § 22 Abs.2 SGB VIII darin, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und Bildung 

in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen, sowie den Eltern dabei zu helfen, Erwerbs-

tätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Die Förderung in 

der Kindertageseinrichtung umfasst demnach Erziehung, Bildung und Betreuung und die 

Träger der Einrichtungen haben durch geeignete Maßnahmen die „Qualität der Förderung 

[…] sicher[zu]stellen und weiter[zu]entwickeln“ (§ 22a SGB VIII).  

Für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung braucht der Träger eine Betriebserlaubnis 

nach § 45 SGB VIII, da hier Kinder ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut werden. 

Sowohl die Umsetzung und nähere Bestimmung von Inhalt und Umfang der Betreuung in 

Kindertageseinrichtungen, als auch die Festlegung der Kriterien für die Erteilung der Be-

triebserlaubnis liegt im Verantwortungsbereich der einzelnen Bundesländer und ist dort auf 

Landesebene geregelt (§26 SGB VIII). Die hieraus entstehenden Unterschiede werden bei-

spielsweise in den Regelungen zum Mindestpersonalschlüssel deutlich (Viernickel und 

Fuchs-Rechlin, 2016, 67).  

Sowohl Merchel (2015,19), als auch Klug und Kratzmann (2018, 31) merken an, dass es 

wichtig ist, die Kindertageseinrichtung als eine Organisation zu sehen und sich mit den darin 

vorhandenen Abläufen und Zusammenhängen zu beschäftigen. Insbesondere die Sicht-

weise auf Kindertageseinrichtungen als offenes Organisationsmodell eröffnet nach Merchel 

(2015,19) eine breite Sichtweise auf die komplexen Strukturen in einer Kindertageseinrich-

tung. Zudem werden in diesem Modell die Zusammenhänge der inneren Organisations-

strukturen, mit der Notwendigkeit des Austauschs mit der Umwelt, insbesondere mit Beto-

nung auf die darin vorhandenen Ressourcen, in Bezug gesetzt. Klug und Kratzmann (2018, 

44) betonen diesen Umweltbezug in Hinblick auf eine „inhaltlich gut aufgestellte […] und 

funktional ausgerichtete Unternehmensstruktur“ einer Kindertageseinrichtung, die die An-

forderungen unterschiedlicher Bezugsgruppen im System der Kindertagesbetreuung ein-

bezieht.  

Die Vorstellung der Kindertageseinrichtung als soziales System nach Preyer (2012, 48) um-

fasst in diesem Zusammenhang eine Innen- und Außendifferenzierung des Systems und 

bietet den Bezugsgruppen einen Interpretationsrahmen für die Definition der sozialen Rol-

len der Mitglieder des Systems. Somit werden die Verhaltenserwartungen der Bezugsgrup-

pen von der Mitgliedschaft in einem sozialen System beeinflusst und können nicht für sich 
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allein stehen. In Kapitel 3 wird dieses Rollenverständnis im Bereich der Leitung von Kinder-

tageseinrichtungen genauer ausgeführt.  

Betrachtet man neben der personellen Situation auch die derzeitige Betreuungssituation 

von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Alter zwischen 0 Jahren bis zum Schuleintritt 

in Deutschland, so lässt sich feststellen, dass dieser Bereich einen hohen Anteil im früh-

kindlichen Betreuungssystem einnimmt. Einer der Gründe ist der massive Ausbau der Be-

treuungsplätze aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Al-

ter von einem Jahr bis zum Schuleintritt (§24 SGB VIII). Wie bereits ausgeführt, wird vor 

allem im Altersbereich von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in Anspruch genommen. Mit der 

Inanspruchnahme der Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen sind teilweise 

enorme Kosten verbunden, die oft von den Eltern getragen werden müssen (BMFSFJ 

2018,1) Diese Tatsache der steigenden Inanspruchnahme der Betreuung und die damit ver-

bundenen hohen Erwartungen und Qualitätsansprüche, erfordern es, die Betreuung auch 

unter dem Aspekt der sozialen Dienstleistung zu betrachten.  

1.2.1 Kindertagesbetreuung als soziale Dienstleistung  

Eine Dienstleistung zeichnet sich dadurch aus, dass es „eine besondere Art wirtschaftlicher 

Güter [ist], bei der eine Leistung erbracht wird, die nicht lagerfähig ist und bei der Herstel-

lung und Verbrauch gleichzeitig stattfinden“ (bpb 2016). Die Kindertagesbetreuung kann 

demnach als Dienstleistung betrachtet werden, da die Ausführung der Leistung, beispiels-

weise die Betreuung des Kindes durch pädagogische Fachkräfte in der Kindertageseinrich-

tung, gleichzeitig mit der Inanspruchnahme der Betreuung durch die Kinder bzw. die Fami-

lien stattfindet.  

Altgeld, Krüger und Menke (2009, 6) betonen, dass die Kinderbetreuung als soziale Investi-

tion zu betrachten ist, da sie soziale und wirtschaftliche Konsequenzen für die zukünftige 

gesellschaftliche Entwicklung mit sich bringt. In diesem Zusammenhang sprechen sie von 

„integrierte[r] und flexible[r] Dienstleistung“ (Altgeld, Krüger und Menke 2009, 6) und dem damit 

verbundenen Vernetzungsanspruch und der Bedarfsorientierung im Bereich der Kinderta-

gesbetreuung.  

Es wird deutlich, dass der betriebswirtschaftliche Aspekt einer Kindertageseinrichtung im-

mer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Aufgrund der schwierigen Finanzierungs-

lage durch den Bund und die finanzielle Lage in den Kommunen, sind die Einrichtungen, 

insbesondere die Einrichtungsleitungen, dazu gezwungen, die Ausrichtung und das Ange-

bot ihrer Kindertageseinrichtung nach außen transparent zu machen, um beispielsweise 

Sponsoren oder andere Kooperationspartner zu gewinnen. Dieser Aspekt für die Arbeit in 

Kindertageseinrichtungen wird unter anderem von Klug aufgegriffen (Klug 2013, 49). Er be-

schreibt des Weiteren, dass sich Kindertageseinrichtungen aus diesem Grund immer häu-

figer durch besondere Zusatzleistungen von anderen Einrichtungen abheben müssen, um 
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für bestimmte Zielgruppen interessanter zu werden und das Bestehen der Einrichtung zu 

sichern (Klug 2013, 47). 

Eng mit dem Gedanken der Dienstleistung verknüpft, ist deren Bewertung durch die jewei-

lige Anspruchsgruppe. Klug spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten Stakehol-

dern, die eben diese Ansprüche verkörpern, die eine Kindertageseinrichtung aufnehmen 

und verarbeiten muss (Klug 2013, 35). Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (2016, 32). 

betont, dass es wichtig ist, die Leistungsempfänger und deren Interessen und Bedürfnisse 

in Bezug auf die Dienstleistung in den Blick zu nehmen. Häufig wird in der Literatur hierfür 

der Begriff der „Kundenorientierung“ (Klug 2013, 38) verwendet, worunter „die Ausrichtung 

[…] der Dienstleistung auf die Anforderungen und Erwartungen des Kunden“ (Deutsche Ge-

sellschaft für Qualität e.V. 2016, 33) verstanden wird.  

Strehmel und Ulber (2014, 17) haben diese Bezugsgruppen im System der Kindertagesbe-

treuung in einer Grafik dargestellt. So können beispielsweise die Kinder und Familien, die 

Politik und die Gesellschaft, die Träger der Kindertageseinrichtung, aber auch verschiedene 

Zuwendungsgeber unterschiedliche Anforderungen an die Qualität der Betreuung stellen. 

Qualität kann in diesem Zusammenhang als „Ausmaß, in dem eine […] Dienstleistung so 

beschaffen ist, dass die Anforderungen und Erwartungen an sie erfüllt sind“ (Deutsche Ge-

sellschaft für Qualität e.V. 2016,29) interpretiert werden. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es im Bereich der Kindertagesbetreuung als so-

ziale Dienstleistung wichtig ist, sich kritisch mit dem Kundenbegriff und den damit verbun-

denen Erwartungen auseinanderzusetzen. Eine Grundlage ist das Verständnis darüber, 

dass Kundenorientierung nicht bedeutet, alles umzusetzen, was die unterschiedlichen Be-

zugsgruppen erwarten, sondern die Bedürfnisse und Wünsche, insbesondere die der Kin-

der und Familien wahrzunehmen und diese mit den pädagogischen Überzeugungen, sowie 

dem gesetzlichen Auftrag zu verbinden, um eine qualitativ hochwertige Betreuung zu ge-

währleisten. Es geht im Grunde also darum, sich mit den Erwartungen, Bedürfnissen und 

Interessen der unterschiedlichen Anspruchsgruppen, im Hinblick auf die Betreuung in der 

Kindertageseinrichtung auseinander zu setzen und diese bei der Planung und Umsetzung 

der Leistung zu berücksichtigen. Für die Güte der Dienstleistung ist auch der Einbezug der 

Mitarbeiter_innen bei der Planung und Erarbeitung von pädagogischen Konzepten, deren 

Fähigkeiten und Motivation, ausschlaggebende Voraussetzungen (Deutsche Gesellschaft für 

Qualität e.V. 2016, 35).  

Die Auswirkungen auf die Anforderungen an die Qualität in Kindertageseinrichtungen, die 

sich unter anderem aus dieser Sichtweise erschließen, werden im nächsten Kapitel erläu-

tert.  
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1.2.2 Anforderungen an die Qualität in Kindertageseinrichtungen 

Die allgemeinen Anforderungen an die Qualität in Kindertageseinrichtungen sind in den 

vergangenen Jahren stark angestiegen. Vor allem in Zusammenhang mit der wissenschaft-

lich und gesellschaftlich anerkannten Bedeutung der frühkindlichen Bildung hat sich das 

Verständnis des Auftrages der Kindertageseinrichtungen gewandelt, insbesondere nach 

dem PISA-Schock (Ebert 2012, 32). 

Dieser Wandel wird zum einen in den aktuellen gesetzlichen Vorgaben zur Qualität auf 

Bundesseite (u.a. in § 22a SGB VIII, §45 Abs. 3 SGB VIII) deutlich, aber auch in landesgesetz-

lichen Regelungen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung. Wie bereits erwähnt, sind die 

Regelungen zu Qualität auf Landesebene sehr unterschiedlich. So ist dies in Brandenburg 

beispielsweise in §3 Abs. 3 und Abs. 4 KiTaG Brandenburg geregelt, welches die Grunds-

ätze der Überprüfung der pädagogischen Qualität in der Konzeption beschreibt und Kinder-

tageseinrichtungen dazu verpflichtet, ihre Qualitätsfeststellungen überprüfen zu lassen. 

Hamburg hingegen legt in §17 im Rahmen der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (Ki-

BeG) fest, dass die Träger dazu aufgefordert werden, Maßnahmen zur Qualitätsentwick-

lung festzulegen und diese regelmäßig überprüfen und weiterentwickeln zu lassen. Andere 

Bundesländer haben bisher keine detaillierten Angaben zur Qualitätsentwicklung oder -si-

cherung der pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen festgeschrieben.  

Ein Ziel des geplanten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität ist es, diese in der 

frühen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen nachhaltig und dau-

erhaft weiterzuentwickeln und die bestehenden Unterschiede zwischen den Ländern anzu-

gleichen (BMFSFJ 2018,1). In diesem Zusammenhang betont das Gesetz, dass im Rahmen 

der Qualitätsentwicklung „bundesweit gleichwertige qualitative Standards angestrebt“ (§ 1 

Abs. 3 KiQuTG) werden. 

Im Kern geht es zum einen darum, eine gemeinsame, bundesweit gültige pädagogische 

Qualität in Kindertageseinrichtungen, insbesondere im Bereich der Prozessqualität sicher-

zustellen. Zum anderen soll dieses Gesetz aber auch dazu beitragen, gleichwertige struk-

turelle Rahmenbedingungen, wie beispielsweise im Bereich der Personalsituation, zu 

schaffen.  

Um diese Angleichung umsetzen zu können, ist es wichtig, den Blick auf die derzeitige 

Ausbildungslandschaft der pädagogischen Fachkräfte und Leitungspersonen zu legen. 

Ohne die Anpassung der Inhalte der Ausbildungsformen und Studieninhalte kann es bei 

der Umsetzung Schwierigkeiten geben. Hier kommt der Professionalisierungsanspruch im 

frühpädagogischen Bereich zum Tragen. Für pädagogische Fachkräfte in Ausbildung oder 

im Rahmen des Studiums im frühpädagogischen Bereich ist es wichtig, sich schon wäh-

renddessen mit dem Thema der Qualität zu beschäftigen. Für die anschließende Umset-
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zung in der Praxis ist es wichtig, sich hier im Rahmen von Weiterbildungen mit den steigen-

den Anforderungen an die pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen auseinan-

derzusetzen und diese kontinuierlich zu reflektieren. Eleonore Hartl-Grötsch, Leiterin des 

Amts für Kindertagesbetreuung in Regensburg betont, dass es wichtig ist, gemeinsame, 

vergleichbare Qualitätskriterien im Bereich der Kindertagesbetreuung zu haben, welche 

sich unter anderem „an den Bedürfnissen und Entwicklungsanforderungen der Kinder ori-

entier[en]“ (BMFSFJ 2017, 4)  

Ein wichtiger Aspekt ist es hierbei, sich damit zu beschäftigen, wie die Qualität überhaupt 

gemessen und überprüft werden kann. In diesem Zusammenhang hat sich beispielsweise 

die Nationale Qualitätsinitiative im System der Kindertageseinrichtungen (kurz: NQI) in den 

Jahren 1999 bis 2006 mit der Qualität in Kindertageseinrichtungen beschäftigt. Es entstan-

den erste Verfahren und Instrumente zur internen und externen Evaluation der pädagogi-

schen Qualität (Tietze und Viernickel 2016, 272). Eines dieser Instrumente ist der nationale 

Kriterienkatalog für pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen (Tietze und Viernickel 

2016). Dieses Instrument umfasst eine Vielzahl von Qualitätskriterien zu verschiedenen 

Teilbereichen des pädagogischen Alltags, wie beispielsweise Angaben zur Raumgestal-

tung, zu einzelnen Bildungsbereichen oder für die Zusammenarbeit mit Familien. Diese 

wurden in unterschiedlichen Projektgruppen, gemeinsam in enger Kooperation von Wis-

senschaft und Praxis diskutiert und zusammengefasst. Diese Kriterien können als Orientie-

rung zur Einschätzung und der Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen 

genutzt werden.  

Neben dem Nationalen Kriterienkatalog fasst Merchel (2013, 136ff.) noch weitere unter-

schiedliche Verfahren zur Einschätzung und Weiterentwicklung von Qualität in Kinderta-

geseinrichtungen zusammen, wobei er unter anderem die Kindergarten-Skala (KES-R), das 

Verfahren des Kronberger Kreises und die Zertifizierung nach DIN ISO benennt, sowie auf 

trägerspezifische Verfahren verweist.  

Wie schon erwähnt, können die Anforderungen der einzelnen Bezugsgruppen im Hinblick 

auf die Bewertung von Qualität in Kindertageseinrichtungen sehr unterschiedlich ausfallen. 

Es ist demnach erforderlich, mit den unterschiedlichen Bezugsgruppen, z. B. mit dem El-

ternbeirat, im Gespräch zu bleiben und diese an der Planung des Alltags und der Entwick-

lung der Konzeption der Kindertagesbetreuung zu beteiligen, um gemeinsam tragbare Lö-

sungen und Kompromisse zu finden und deren Anforderungen gerecht zu werden. Amerein 

und Amerein (2011, 21) betonen, dass eine „auf die spezielle Einrichtung zugeschnittene 

Qualitätskonzeption [benötigt wird,] die zugleich fachliche, strukturelle, organisatorische so-

wie wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt“.  
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In diesem Zusammenhang kommt die Frage auf, ob und wie eine „gute“ Qualität in Kinder-

tageseinrichtungen überhaupt erreicht werden kann und welche Steuerungsinstrumente es 

hierfür bedarf. 

In der Literatur wird auf den Nutzen sogenannter Qualitätsmanagementsysteme verwiesen. 

Dies soll in den folgenden Kapiteln erläutert und in Zusammenhang der Kindertagesbetreu-

ung als soziale Dienstleistung gesetzt werden. 

 Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen  

Unter dem Begriff des Managements versteht Merchel (2015, 12).  „die Steuerung von finan-

ziellen, sachlichen und personellen Ressourcen einer Organisation oder einer betrieblichen 

Organisationseinheit […], damit sie diejenigen Leistungen erbringen und diejenigen Ziele 

erreichen kann, die der Organisation eine weitere Ressourcenzufuhr und damit die weitere 

Existenz ermöglicht“. Es geht im Grund darum, die unterschiedlichen Ressourcen und Pro-

zesse in der Kindertageseinrichtung zu koordinieren und zu planen sowie bestimmte Ziele 

zu setzen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dahingehend zu führen und zu leiten, 

um das Bestehen der Einrichtung sichern zu können. Management steht für die Deutsche 

Gesellschaft für Qualitätsentwicklung (2016, 29). für das „bewusste, systematische Steuern 

von Prozessen“. 

Hermann und Fritz (2016, 11) betonen, dass 

diese Managementtätigkeiten bei jedem neuen 

Verfahren erneut durchlaufen werden müssen 

und dementsprechend in einem sogenannten 

Managementkreis (Abb.2) dargestellt werden 

können.  

Qualitätsmanagement bedeutet dementspre-

chend, dass sich die Managementtätigkeit auf 

„qualitätsbezogene Ziele“ (Herrmann und Fritz 

2016, 13) bezieht und diese durch die systemati-

sche Planung und Steuerung von Prozessen 

verfolgt werden. Amerein und Amerein (2011, 18) beschreiben, dass das Qualitätsmanage-

ment als ein Arbeitskonzept einer Gesamtorganisation, zu welcher unter anderem der Trä-

ger, die Einrichtungsleitung und die Mitarbeiter_innen angehören, gesehen werden sollte, 

das unter anderem die Arbeitsweisen und Methoden im Rahmen von internen Prozessen 

und Strukturen verankert.  

Man kann es auch als Art Sammelbegriff betrachten „für diejenigen strukturierten Vorge-

hensweisen in Einrichtungen und Diensten der Sozialen Arbeit, bei denen es um die ge-

zielte und reflektorisch begleitete Weiterentwicklung der „Güte“ […] sozialpädagogischer 

Handlungsweisen geht“ (Merchel 2015, 195).  

Abb. 2 Qualitätsmanagementkreis (Herrmann und 

Fritz 2016,11) 
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Der der Kern des Qualitätsmanagements besteht darin, eine gemeinsame Reflexionspraxis 

zu verankern, die darauf abzielt, die eigene Arbeit anhand bestimmter Qualitätskriterien 

bzw. gemeinsam festgelegten Qualitätszielen zu hinterfragen und zu bewerten, um die bis-

herige Arbeit zu verbessern. 

Merchel betont, dass durch die Implementierung von Qualitätsmanagement, professionelle 

Maßstäbe transparenter werden, da man sich deutlicher über gemeinsame Ziele, Vorge-

hensweisen und Ergebnisse des Handelns verständigt, was dazu führt, die Bedeutung des 

individuellen und gesellschaftlichen Nutzens der Betreuung in Kindertageseinrichtungen zu 

betonen (Merchel 2010, 66). Hierbei ist es wichtig, im Blick zu behalten, dass das Qualitäts-

management eng mit dem Diskurs um den Qualitätsbegriff und die Qualitätsmaßstäbe für 

die Betreuung in Kindertageseinrichtungen verknüpft ist (Merchel 2013, 44) und deshalb kon-

tinuierlich reflektiert werden sollte, um eine Beliebigkeit zu vermeiden.  

Grundsätzlich lassen sich nach Merchel (2010, 65) zwei typische Denkweisen beim Quali-

tätsmanagement unterscheiden. Zum einen liegt der Fokus auf der Qualitätssicherung, in-

dem man versucht, die Qualität anhand festgelegter Standards zu bestimmen und deren 

Umsetzung zu überprüfen. Ein anderer Ansatz legt den Schwerpunkt auf die Qualitätsent-

wicklung, bei der es darum geht, die aktuellen Gegebenheiten anhand einer kriteriengelei-

teten Evaluation zu reflektieren und Ansatzpunkte für die Verbesserung der Qualität zu ent-

wickeln. Er betont auch, dass in der Praxis meist eine Kombination von Modellen beider 

Denkweisen angewandt wird (Merchel 2015,199).  

Ein Qualitätsmanagement kann für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen einen gewissen 

Orientierungsrahmen bieten und dabei unterstützend wirken, die Handlungsweisen in der 

Organisation besser zu strukturieren und nach außen transparent zu machen (Deutsche 

Gesellschaft für Qualität e.V. 2016, 42). Es kann demnach den pädagogischen Mitarbeiter_in-

nen in der Kindertageseinrichtung helfen, im Alltag sicherer Handeln zu können.  

Wünsche (2015, 59) betont im Zusammenhang mit der Einführung eines Qualitätsmanage-

ments die Bedeutung der Entwicklung einer professionellen pädagogischen Haltung, die für 

die Entwicklung und Sicherung einer hochwertigen Pädagogik notwendig ist. Diese bezieht 

unter anderem Aspekte der Anforderungen an die Kindertagesbetreuung als soziale Dienst-

leistung ein und kann demnach den Anspruch nach Qualität erfüllen (Wünsche 2015, 59). 

Unterschiedliche Aspekte des Qualitätsmanagements können im Rahmen eines Qualitäts-

managementsystems umgesetzt werden. Hier werden die gemeinsam formulierten Quali-

tätsziele festgelegt und die jeweiligen Verantwortungsbereiche beschrieben. Des Weiteren 

umfasst ein Qualitätsmanagementsystem verschiedene Maßnahmen, wie Qualitätspla-

nung, Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung und diesbezügliche Dokumentationsverfah-

ren (Amerein und Amerein 2011, 18). Pohl (2013, 52) betont, dass es für das Einführen eines 
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funktionierenden Qualitätsmanagementsystems in einer Kindertageseinrichtung notwendig 

ist, hierfür die verschiedenen Teilbereiche zu verknüpfen.  

Laut Amerein und Amerein (2011, 18) sollte die Einbettung eines Qualitätsmanagementsys-

tems darauf abzielen, zu helfen, die „Prozesse, die Unternehmenskultur, die Produkt- und 

Dienstleistungsqualität und letztlich auch die Ergebnisse zum Nutzen der Kunden zu ver-

bessern“. Wünsche (2015, 60) betont an dieser Stelle, dass Qualitätsmanagementsysteme 

die Aufgabe haben, „zum einen Teilhabe der pädagogischen Fachkräfte an der Konzeptu-

alisierung pädagogischen Handelns vorauszusehen und zum anderen systematische Opti-

onen der Reflexion des eigenen Handelns zu bieten“. 

Zusammenfassend lässt sich daraus schließen, dass die Einführung eines Qualitätsmana-

gementsystems sinnvoll ist, da hierdurch die Prozesse in Hinblick auf die Verbesserung der 

pädagogischen Qualität in der Organisation der Kindertageseinrichtung übersichtlich zu-

sammengefasst und sowohl nach innen, als auch nach außen transparent gemacht werden 

können. In diesem Zusammenhang wurde im Lauf der vergangenen Jahre eine Vielzahl 

von Qualitätsmanagementsystemen und Instrumentarien entwickelt, die nach und nach 

Einzug in den Bereich der Kindertageseinrichtungen gehalten haben. Dazu gehören unter 

anderem Modelle, wie DIN EN ISO 9000:2000, European Foundation for Quality Manage-

ment (kurz: EFQM) und das Total-Quality-Management (kurz: TQM), auf deren Grundlagen 

trägerspezifische Qualitätsmanagementmodelle aufbauen (Amerein und Amerein 2011, 114). 

Amerein und Amerein (2011, 26) betonen, dass für eine „erfolgreiche Einführung eines Qua-

litätsmanagementsystems eine oftmals kostenaufwändige Zertifizierung NICHT erforderlich 

ist“. 

Um herauszufinden, wie die aktuelle Lage bezüglich der Einbindung und Anwendung von 

Qualitätsmanagementsystemen in Deutschland aussieht, hat die Wolters Kluver Deutsch-

land GmbH (2018), unter wissenschaftlicher Begleitung von Haderlein, Kita-Leitungen bun-

desweit unter anderem zu diesem Themenfeld, im Rahmen der DKLK-Studie 2018, befragt. 

Zudem fand eine Befragung von Leitungskräften, pädagogischen Fachkräften und Trägern 

von Kindertageseinrichtungen im Rahmen von „Zoom auf: Qualitätsentwicklung und Quali-

tätssicherung“ im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend (BMFSFJ 2017) statt. Die Ergebnisse beider Befragungen werden im Zusammenhang 

mit dem Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen in den folgenden Kapiteln ein-

bezogen.  
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1.3.1 Angewandte Qualitätsmanagementsysteme in der Kindertageseinrichtung 

Im Rahmen der DKLK-Studie 2018 wurden Leitungspersonen von Kindertageseinrichtun-

gen im Zusammenhang mit Qualitätsmanagementsystemen befragt, ob sie in ihrer Einrich-

tung ein solches anwenden, wie hoch dessen Nutzen bewertet wird und ob sie glauben, ob 

die Anwendung hilfreich sein könnte, wenn bisher noch keines in der Einrichtung vorhanden 

ist. In folgender Abbildung (Abb. 3) 

wird ersichtlich, wie die Befragten 

auf die Nachfrage nach einem 

Qualitätsmanagementsystem ge-

antwortet haben. Hierbei konnte 

festgestellt werden, dass über die 

Hälfte der befragten Leitungsper-

sonen zwar über ein Qualitätsma-

nagementsystem in ihrer Einrich-

tung verfügen, es aber nur von 

27,7% der Befragten regelmäßig 

genutzt wird. Bei 2,5% ist ein sol-

ches System zwar vorhanden, 

wird aber nicht genutzt und 17% 

der Leitungspersonen geben an, 

dass sie weder eines haben, noch eine Einführung in Planung ist. Die wachsende Bedeu-

tung einer Einführung solcher systematischen Qualitätsmanagementsysteme wird durch 

die Antwort von 29,3 % der befragten Leitungspersonen deutlich, die angeben, zwar bisher 

noch nach keinem solchen System zu arbeiten, eine Einführung aber bereits in Planung ist 

(Wolters Kluwer Deutschland GmbH, 2018, 17). Zur Art des Qualitätsmanagementsystems ga-

ben im Rahmen der Befragung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend 91% der Befragten an, dass sie interne Verfahren für das Qualitätsmanagement in 

ihren Einrichtungen nutzen (BMFSFJ 2017, 5). Auch die Ergebnisse der Befragung der Wol-

ters Kluwer GmbH lassen derartige Rückschlüsse zu, denn über 50% der befragten Lei-

tungspersonen geben an dieser Stelle an, dass sie andere Verfahren nutzen würden (Wol-

ters Kluwer Deutschland GmbH, 2018, 17). 

Des Weiteren wurde neben der Anwendung nach dem Nutzen solcher Qualitätsmanage-

mentsysteme für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen gefragt. Insgesamt bewerteten die 

Teilnehmer_innen der Befragung den Nutzen eines solchen Systems als hoch. Dies gilt 

insbesondere für die Bereiche der Organisation und des Personals, was für einen positiven 

Blick auf die Gegebenheiten der Strukturqualität spricht. Aber auch der Nutzen für die Arbeit 

mit Kindern und Eltern wird als durchaus positiv eingeschätzt. (Wolters Kluwer Deutschland 
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Abb. 3 Eigene Darstellung in Anlehnung an Wolters Kluwer Deutschland 
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GmbH, 2018, 19). Auch wenn es derzeit noch keine gesetzliche Verbindlichkeit zur Einfüh-

rung eines Qualitätsmanagementsystems gibt, geben 93% der Kita-Leitungen, deren Ein-

richtungen noch kein QM-System nutzen, an, dass sie eine Einführung grundsätzlich be-

grüßen würden, wenn auch lediglich in Teilbereichen (Wolters Kluwer Deutschland GmbH, 

2018, 20). 

Diese Ergebnisse bestätigen die zuvor beschriebenen Erkenntnisse zur Sinnhaftigkeit der 

Einführung eines Qualitätsmanagementsystems zur Sicherstellung und Weiterentwicklung 

der Qualität in Kindertageseinrichtungen. Im folgenden Kapitel sollen diese beiden Denk-

ansätze Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, die gleichzeitig als Teilbereiche des 

Qualitätsmanagementsystems gelten, genauer beschrieben werden.  

1.3.2 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Becker-Stoll betont, dass ein Konzept zur Qualitätsentwicklung und -sicherung notwendig 

ist, um sich über die in der pädagogischen Arbeit angestrebte Qualität verständigen und 

diese weiterentwickeln und sichern zu können (BMFSFJ 2017, 2). Die gesetzliche Forderung 

nach Qualitätsentwicklung und -sicherung in Kindertageseinrichtungen kann den §22a, §74 

Abs.1 und §79a SGB VIII entnommen werden. Pohl (2013, 51) betont, dass es beim Quali-

tätsmanagement um die „systematische und kontinuierliche Planung, Lenkung, Sicherung 

und Verbesserung des Leistungsangebotes“ geht. Auf der einen Seite hat sich das Quali-

tätsmanagement dementsprechend mit der Zielsetzung, Planung und Reflexion im Hinblick 

auf die Qualitätsentwicklungsmaßnahmen auseinanderzusetzten, auf der anderen Seite 

geht es aber auch um die Maßnahmen zur Qualitätssicherung.  

Amerein und Amerein (2011, 52). betonen in diesem Zusammenhang, dass Verfahren zur 

Qualitätsentwicklung und -sicherung notwendig sind, damit eine Kindertageseinrichtung 

sich systematisch und nachhaltig entwickeln und sich neuen Anforderungen stellen kann. 

Die Auswirkungen der Maßnahmen können dann anhand von internen oder externen Eva-

luationsverfahren gemessen und bewertet werden, deren Ergebnisse als Reflexionsgrund-

lage dienen und dementsprechend die weitere Maßnahmenplanung im Bereich der Qualität 

in der Kindertageseinrichtung beeinflussen. Dabei umfasst Evaluation den Prozess des 

„systematischen Sammelns, Auswertens und Interpretierens von Daten anhand fachlich le-

gitimierter bzw. standardisierter Maßstäbe“ (Amerein und Amerein 2011, 52). Bei internen Eva-

luationsverfahren handelt es sich um eine Selbstevaluation, bei der die Leitung und das 

pädagogische Team selbst die Einschätzung der Arbeit vornehmen. Externe Evaluations-

verfahren zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass sie von fachkundigen Personen 

durchgeführt werden, die kein Teil der Einrichtung sind und auch keinen direkten Bezug zur 

Einrichtung haben. 

Alle Qualitätsentwicklungsmaßnahmen zielen darauf ab, dass die pädagogische Arbeit kon-

tinuierlich verbessert wird. Der Anspruch auf die kontinuierliche Verbesserung zeigt, dass 
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die Qualitätsentwicklung nie abschlossen sein kann und dementsprechend als immer an-

dauernder Prozess gesehen werden muss. Die Ansprüche der zuvor beschriebenen Be-

zugsgruppen im Bereich der Qualität in Kindertageseinrichtungen verändern sich stetig, so 

dass es einer ständigen Reflexion bedarf, um diesen Veränderungen gerecht zu werden.  

Harvey und Green betonen, dass Qualitätssicherung in diesem Zusammenhang sicherstel-

len soll, dass es Mechanismen, Verfahren und Prozesse gibt, damit die gewünschte Quali-

tät auch erreicht werden kann (Harvey und Green 2000, 27). 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln unter anderem die Bedeutung des Qualitätsdiskurses 

erläutert, auf die gesetzlichen Vorgaben verwiesen und die Sinnhaftigkeit der Einführung 

eines Qualitätsmanagements für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen betont wurde, 

bleibt nur noch die Frage offen, wer für dessen Umsetzung in der Praxis verantwortlich ist.  

1.3.3 Verantwortlichkeiten für Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen  

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität betont, dass Qualitätsmanagement Leitungsaufgabe 

ist. Hierbei sind die Träger von Kindertageseinrichtungen als oberste Leitung zu sehen. 

Dementsprechend liegt die Gesamtverantwortung bei eben diesen (Deutsche Gesellschaft für 

Qualität e.V. 2016, 103).  

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Träger die Verantwortlichkeiten für die Umset-

zung des Qualitätsmanagements in den einzelnen Einrichtungen an die jeweilige Leitungs-

position koppeln können. Das macht Sinn, denn die Leitungspersonen haben die Strukturen 

und Prozesse der jeweiligen Kindertageseinrichtung besser im Blick und stehen in engem 

Kontakt mit den Mitarbeiter_innen, deren Bedeutung für die Umsetzung der Qualitätssiche-

rung und -entwicklung im vorherigen Kapitel beschrieben wurde. Die Leitungsperson kann 

demnach als eine Schnittstelle zwischen der Kindertageseinrichtung und dem Träger der 

Einrichtung gesehen werden.  

Im Rahmen der Befragung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend zeigte sich sehr deutlich, wie weit die Vorstellungen für die Zuständigkeit für das Qua-

litätsmanagement in Kindertageseinrichtungen auseinanderliegen. So sahen 9% der be-

fragten Träger die Zuständigkeit bei sich, 42% der Träger schreiben die Zuständigkeit den 

Leitungspersonen in den Kindertageseinrichtungen zu und knapp die Hälfte (49%) sehen 

die Zuständigkeit für Qualitätsmanagement zu gleichen Teilen bei sich und bei den Lei-

tungspersonen (BMFSFJ 2017, 7). Dies zeigt ganz deutlich, dass sich die Träger von Kinder-

tageseinrichtungen kaum in der Rolle als Verantwortliche sehen, obwohl sie gesetzlich zur 

kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in ihren Kindertageseinrich-

tungen verpflichtet sind. Auch die Ergebnisse der DKLK Studie 2018 zeigen in diesem Zu-

sammenhang, dass die Träger der Kindertageseinrichtungen deutlich auf ihre Verantwor-

tung hingewiesen werden müssen, die Leitungskräfte bei der Einführung eines geeigneten 
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Qualitätsmanagementsystems zu unterstützen, sowie die Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, damit diese in den pädagogischen Alltag integriert werden können. 

Hier betont auch Becker-Stoll, dass ein Konzept zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 

die Grundlage für die Verhandlung der Zuständigkeiten, sowie den Bedarf der notwendigen 

Ressourcen für das Qualitätsmanagement, zwischen Träger und Einrichtungsleitung bildet 

(BMFSFJ 2017, 2). Es wird deutlich, dass die Umsetzung eines Qualitätsmanagements im-

mer gemeinsam erarbeitet werden sollte. Demnach hat der Träger der Kindertageseinrich-

tung dafür zu sorgen, dass die grundlegenden Ressourcen und Strukturen für eben diese 

vorhanden sind. Strehmel (2016, 150) betont hier, dass die Leitungsperson „für die Qualität 

der Arbeit in ihrer Einrichtung verantwortlich“ ist. Auch Nentwig-Gesemann, Nicolai und 

Köhler (2016,7) heben diese Schlüsselposition der Leitung im Zusammenhang der Entwick-

lung und Sicherung der pädagogischen Qualität in der Kindertageseinrichtung hervor. So-

mit wird deutlich, dass der Leitungsperson im Kontext des Qualitätsmanagements eine 

maßgebliche Rolle bei der Umsetzung in der Kindertageseinrichtung zugeschrieben wer-

den kann. 

Die Bedeutung der Leitungsperson wird in folgenden Kapiteln näher erläutert. Hierzu wird 

definiert, was eine Einrichtungsleitung auszeichnet und welche Qualifikationsanforderun-

gen an eine Person in dieser Position gestellt werden. In diesem Zusammenhang wird auch 

die aktuelle Situation in Deutschland anhand statistischer Daten dargestellt. Dabei werden 

unter anderem Angaben zum Alter, der Qualifikation und den Freistellungsanteilen der Lei-

tungsperson einbezogen. Des Weiteren werden die Bedeutung und die Einflussmöglichkei-

ten der Leitungspersonen auf die pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen be-

trachtet. Hierzu wird das zuvor beschriebene Struktur-Prozess-Modell von Qualität aufge-

griffen, wobei der Fokus auf der Organisations- und Leitungsqualität liegt. Zudem werden 

Herausforderungen im Umgang und der Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsmanage-

ments aufgezeigt, wobei hier das Leitungshandeln im Fokus steht.  

Im Zusammenhang mit der Bewältigung der Leitungsaufgaben haben Nentwig-Gesemann, 

Nicolai und Köhler (2016) in ihrer Schlüsselstudie zu Erfahrungen und Orientierungen von 

Leitungskräften in Kindertageseinrichtung unterschiedliche Leitungstypen beschrieben, die 

in dieser Arbeit berücksichtigt und ausgeführt werden. Dies trifft vor allem auf den sozioge-

netischen Typ der Leitung mit Kombi-Leitungsprofil aus, der sich aus dem Aspekt der Frei-

stellung ergibt, welcher in Kapitel 3 vertieft dargestellt wird und dem in dieser Arbeit beson-

dere Aufmerksamkeit gewidmet wird. 
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 Leitung von Kindertageseinrichtungen  

In der Literatur werden die Begriffe Leitung und Führung oftmals synonym verwendet (u.a. 

Anders und Ballatschk 2015,879) . Insbesondere aufgrund des historischen Hintergrundes in 

Deutschland, wird der Begriff der Führung im Sprachgebrauch eher negativ konnotiert. Mer-

chel beschreibt, bezugnehmend auf Rosenstiel, dass der Begriff Leitung den Blick auf die 

Gestaltung der Strukturen der Organisation richtet und der Führungsbegriff die „gruppen- 

und personenbezogene Dynamik innerhalb der Organisation und die darauf ausgerichteten 

direkt personenbezogenen Beeinflussungsbemühungen im Blick hat“ (Rosenstiel 1999,6 in 

Merchel 2015a, 12). In dieser Arbeit werden beide Begrifflichkeiten verwendet, wobei der 

Schwerpunkt in dieser Arbeit auf der Leitung liegt.  

Wie schon in Kapitel 1.2 behandelt, kann man bei einer Kindertageseinrichtung von einer 

offenen Organisation sprechen. In diesem Zusammenhang betont Merchel (2015a, 10), dass 

die Position der Leitung innerhalb der Organisation mit „einer herausgehobenen Positionie-

rung, somit auch mit Macht und mit personenbezogenen Führungsverhältnissen“ verknüpft 

ist, was eine gewisse Weisungsbefugnis mit sich bringt. In der Praxis sind die Leitungsper-

sonen von Kindertageseinrichtungen meist mit der Dienst- und Fachaufsicht über ihre Mit-

arbeiter_innen beauftragt (Klug und Kratzmann 2018, 86).  

Die Bedeutung der Leitung wird auch in §47 SGB VIII deutlich, denn es wird ausdrücklich 

nach der direkten Ausweisung der Leitung und deren Qualifikation verlangt, welche für die 

Erteilung der Betriebserlaubnis nach §45 SGB VIII ausschlaggebend ist. Klug und Kratz-

mann (2018, 85) betonen in diesem Zusammengang auch, dass die formale Festlegung der 

Leitungsfunktion sinnvoll und eine klare Definition der Verantwortlichkeiten und Kompeten-

zen notwendig sind, um die Kindertageseinrichtung erfolgreich leiten zu können. 

Aktuell werden bundesweit 34 211 Personen mit dem Haupttätigkeitsbereich der Leitung 

beschäftigt. Dies sind über 2000 Leitungspersonen mehr als im Vorjahr (Statistisches Bun-

desamt 2018). Hieraus wird ersichtlich, dass die Besetzung von Leitungsstellen zunimmt.  

Bezüglich der Qualifikation der Leitungspersonen zeigt sich, dass knapp dreiviertel der Lei-

tungspersonen einen einschlägigen Fachschulabschluss, meist als staatlich anerkannte Er-

zieher bzw. als staatlich anerkannte Erzieherinnen haben. Nur knapp ein Viertel der be-

schäftigten Leitungspersonen besitzt einen Hochschulabschluss, wobei hier der Anteil von 

staatlich anerkannten Kindheitspädagog_innen mit knapp über 3% sehr gering ausfällt (Sta-

tistisches Bundesamt 2018b, 45). Dies macht deutlich, dass der Großteil der Leitungspersonen 

immer noch einen nicht-akademischen Ursprung hat und es hinsichtlich der Professionali-

sierung und Akademisierung im frühpädagogischen Bildungsbereich noch einiges zu tun 

gibt.  
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In Abb. 4 ist die Altersstruktur der in Kindertages-

einrichtung beschäftigten Personen mit dem 

Haupttätigkeitsbereich der Leitung, zum 01. März 

2018, dargestellt. Betrachtet man die Leitungsper-

sonen hinsichtlich der Altersstruktur, so lässt sich 

feststellen, dass über ein Drittel der beschäftigten 

Leitungspersonen in diesem Arbeitsbereich über 

55 Jahre alt ist. Das bundesweite Durchschnitts-

alter von Leitungspersonen liegt demnach aktuell 

bei 49,0 Jahren (Statistisches Bundesamt 2018b, 38-

39). Im Hinblick auf diese Altersstruktur ist davon 

auszugehen, dass in den kommenden Jahren ei-

nige Leitungsstellen neu zu besetzen sein werden. So ist, insbesondere im Zusammenhang 

mit der Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsmanagements, davon auszugehen, dass 

hier noch erheblicher Weiterbildungs- und Unterstützungsbedarf besteht, da dieser The-

menbereich erst seit wenigen Jahren in den Fokus der Ausbildung gerückt ist. In Bezug auf 

die Professionalisierung von Leitungskräften betont Franz (2014, 18), dass es sehr wichtig 

ist, die potentiellen Leitungskräfte auf die mit dieser Position verbundenen Aufgaben vor-

zubereiten. 

Strehmel beschreibt die Aufgaben der Leitung von Kindertageseinrichtungen in Anlehnung 

an eine Darstellung des Deutschen Jugendinstitutes (2014, 126). Demnach bestehen die 

Aufgaben der Leitung darin, die pädagogische Leitung, sowie die Betriebsführung zu erfül-

len. Zudem haben sie die Führung der Mitarbeiter_innen, die Gestaltung der Zusammenar-

beit und der Organisationsentwicklung zu übernehmen. Sie sind auch dafür verantwortlich, 

sich selbst zu führen, sowie die Rahmenbedingungen und Trends zu beobachten und ge-

eignete Strategien zur Umsetzung der Aufgaben zu entwickeln (Strehmel 2016, 194). 

Strehmel und Ulber haben das Anforderungsprofil, welches auf den sieben Dimensionen 

von Führung nach Simsa und Patak (2008) basiert, mit Inhalten, bezogen auf die Leitung 

von Kindertageseinrichtungen, ausgeführt. Als zentrale Aufgaben der Leitung, die für das 

Verständnis der vorliegenden Arbeit wichtig sind, werden unter anderem die Gestaltung 

und Steuerung der pädagogischen Aufgaben, die Sicherstellung der Einhaltung aller recht-

lichen und strukturellen Vorgaben, sowie das Qualitätsmanagement genannt. Des Weiteren 

haben sie die Aufgabe die Organisation zu entwickeln, wobei hier die Steuerungsfunktion 

der Leitungsperson in der Kindertageseinrichtung betont wird (Strehmel und Ulber 2014, 23). 

Es wird deutlich, dass die Leitung einer Kindertageseinrichtung immer komplexer werdende 

Aufgabenbereiche übernehmen muss, die weit über die pädagogische Arbeit am Kind hin-
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Abb. 4 Eigene Darstellung in Anlehnung an Daten 

des Statistischen Bundesamts 2018b, 38-39 
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ausgehen. Weiss (2016, 18) bezeichnet die Leitung einer Kindertageseinrichtung im Zusam-

menhang mit der Bewältigung des Aufgabenspektrums als „zentrale Person in einer kom-

plexen Bildungsunternehmung“. Es wird deutlich, dass sich die Anforderungen an die Kom-

petenzen der Leitungsperson, neben dem pädagogischen Bereich, beispielsweise auch im 

Bereich der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung oder Kooperation und Vernet-

zung im gesamten System der Kindertagesbetreuung in den letzten Jahren stark verändert 

haben. Obwohl die Anforderungen sichtlich steigen, merken Klug und Kratzmann (2018, 82) 

an, dass eine zentrale Problematik von Leitung im sozialen Bereich darin besteht, dass den 

Leitungspersonen bislang immer noch keine oder zu wenig formale Kompetenzen zuge-

schrieben werden, um diese Position aufzuwerten und nach außen attraktiver zu machen. 

Im Bereich der Kindertageseinrichtung wir von der Leitungsperson immer noch häufig er-

wartet, dass sie die entstehenden Probleme hauptsächlich auf der Beziehungsebene löst 

und der Aspekt des Managements eher vernachlässigt wird. 

Es ist an dieser Stelle wichtig, die Bedeutung der Leitungsperson für die Qualität in Kinder-

tageseinrichtungen weiter zu betonen und herauszuheben. Sie rückt zwar immer mehr in 

den Fokus des gesellschaftlichen Interesses, ihr wird aber bei weitem noch nicht die ange-

messene Aufmerksamkeit zuteil, die sie verdient. 

Im folgenden Kapitel wird die Bedeutung der Leitungsperson erläutert und dargestellt, wie 

sich deren Kompetenzen auf die Qualität in Kindertageseinrichtungen auswirken können  

 Bedeutung der Leitungsperson für die Qualität in Kindertageseinrichtungen 

Die Stärkung der Leitung wird im neuen Qualitätsgesetz im Bereich der Maßnahmenpla-

nung explizit aufgegriffen. So wird in §2 KiQuTG die Stärkung der Leitungen in Kinderta-

geseinrichtungen, als eine Maßnahme zur Qualitätsentwicklung, gefordert. In der Literatur 

wird die Leitung im Qualitätskontext mit dem Begriff einer „Schlüsselrolle“ (Strehmel 2016, 

13) oder „Schlüsselposition“ (Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler 2016) beschrieben. Dies 

zeigt, dass der Leitungsperson in Kindertageseinrichtungen eine maßgebliche Rolle im Zu-

sammenhang mit der pädagogischen Qualität dort zugeschrieben werden kann.  

Wie schon im Kapitel zuvor angemerkt, hat die Leitungsperson von Kindertageseinrichtung 

eine wichtige Steuerungsfunktion für die Organisation. Merchel (2015a, 25) betont, dass die 

Aufgabe der Leitung darin besteht, bewusst Reflexionsimpulse im Team zu setzen, um bis-

herige Arbeitsweisen zu hinterfragen und so eine prozesshafte Entwicklung für die Umset-

zung der Weiterentwicklung in Gang zu setzen. Dies gilt auch für die Steigerung der päda-

gogischen Qualität in der Kindertageseinrichtung.  

In Kapitel 1.1 wurde beschrieben, dass die Beschäftigung mit Qualität eine bewusste Ent-

scheidung ist, sich mit den gestellten Anforderungen auseinanderzusetzen und dement-

sprechend Bewertungskriterien festzulegen. Die Leitung übernimmt hinsichtlich dieses An-
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forderungsbereiches, als Führungskraft eine gewisse Vorbildrolle in der Kindertageseinrich-

tung ein. Die Haltung der Leitungsperson, bezüglich der Bedeutsamkeit von Qualitätsent-

wicklung und Qualitätssicherung und ihr professionelles Selbstverständnis, hat beachtli-

chen Einfluss auf die Ausgestaltung des Qualitätsmanagements und auf die Motivation der 

Mitarbeiter_innen, die dafür vorgesehenen Instrumente anzuwenden und die Prozesse ver-

antwortungsvoll zu planen und umzusetzen.  

Anhand des in Kapitel 1.1.1 beschriebenen Struktur-Prozess-Modells, wird der Einfluss der 

Leitungsperson hinsichtlich der pädagogischen Qualität in der Kindertageseinrichtung 

nochmals deutlich. Wie bereits erwähnt, steht die Organisations- und Leitungsqualität zwi-

schen der Struktur- und Orientierungsqualität, wirkt moderierend auf die Prozessqualität 

und hat schlussendlich einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisqualität (Abb.5). 

Es wird deutlich, dass die Leitung eine zentrale Funktion in der Koordination und Modera-

tion der Ziele auf den einzelnen Qualitätsebenen einnimmt. Strehmel (2016, 151) betont, 

dass die Leitungspersonen in diesem Zusammenhang großen Einfluss auf die „Arbeitsbe-

dingungen und Arbeitsformen sowie [auf] Stil und Atmosphäre der pädagogischen und so-

zialen Prozesse“ haben.  

Im Bereich des Qualitätsmanagements bedeutet dies, auf die einzelnen Qualitätsebenen 

angepasste Ziele gemeinsam zu formulieren und diese im pädagogischen Team zu tragen 

und umzusetzen. Für Möller (2015, 94) bedeutet Leitung hier, dass die Leitungsperson die 

Koordination des Ganzen übernimmt und daraufhin wirkt, die Teams „eigenverantwortlicher 

und flexibler arbeiten zu lassen“. 

Merchel (2015a, 41) betont im Aufgabenbereich der Leitung, dass diese hier vor allem in 

„Beratungs- und Unterstützungsfunktionen, aber auch mit fachlichen Kontrollfunktionen ge-

fordert“ ist, um dennoch eine gewisse pädagogische Fachlichkeit gewährleisten zu können. 

Abb.5 Eigene Darstellung in Anlehnung Strehmel 2016, Kalicki 2015 und Sell 2012 
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Die Leitungsperson übernimmt dementsprechend sowohl personenbezogene Leitungsakti-

vitäten, die sich direkt auf die Mitarbeiter_innen in der Kindertageseinrichtung auswirken, 

als auch strukturbezogene Leitungsaktivitäten, wie beispielsweise das Festlegen von Ab-

läufen in der Einrichtung, wodurch die pädagogischen Fachkräfte eine Orientierung erhal-

ten, die ihnen die Sicherheit vermittelt, um die von Möller beschriebene Selbstorganisation 

überhaupt entwickeln zu können (Merchel 2015a 32). 

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass Leitungspersonen verinnerlichen, dass 

sie die qualitätsbezogenen Veränderungsprozesse in der Kindertageseinrichtung nicht voll-

kommen steuern können, sondern dass sie „sich auf die prinzipielle Unkalkulierbarkeit sol-

cher Prozesse einstellen“ (Wimmer 1999, 167 in Merchel 2015a, 39) müssen. 

Nach Merchel (2015a, 20) kann man hier von einer sogenannten „Steuerungshoffnung“ sei-

tens der Leitungsperson sprechen, welche die Hoffnung impliziert, dass der gesetzte Impuls 

die gewünschte Wirkung hat, es hierfür aber keine Sicherheit gibt.  

Das heißt, dass eine gute pädagogische Qualität auch davon abhängt, wie offen die Lei-

tungsperson gegenüber der Selbstorganisation der Mitarbeiter_innen ist, und welche Hal-

tung sie selbst gegenüber den Anforderungen von Qualität und der Ausgestaltung von Qua-

litätsentwicklung und -sicherung hat. Sie muss dazu bereit sein, Impulse für Veränderungs-

prozesse in dieser Hinsicht anzustoßen, obwohl sie nicht genau weiß, welches Ergebnis 

erreicht werden wird.  

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität betont, dass es im Zusammenhang mit nachhaltigen 

Veränderungsprozessen wichtig ist, dass auch die nicht messbaren Mechanismen, insbe-

sondere die individuellen menschlichen Eigenschaften, in das Verständnis von Qualitäts-

entwicklung einbezogen werden (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 2016, 39). 

Greift man die systemische Sichtweise Preyers (2012) auf, dass die Kindertageseinrichtung 

ein soziales System mit Menschen ist, die unterschiedliche biografische, kulturelle und qua-

lifikationsbezogene Hintergründe mitbringen, so wird deutlich, dass sich diese beispiels-

weise auf die Vorhersehbarkeit der Wirkung des Verhaltens der Leitungsperson auswirken 

und sich kontinuierliche Wechselwirkungen dazwischen abspielen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (2016, 19) betont, dass die Erfolge, in diesem 

Fall das Erreichen einer guten Qualität in den Kindertageseinrichtungen, mit dem Engage-

ment und der Steuerungskompetenz der Leitung steht und fällt. Man kann dementspre-

chend davon ausgehen, dass die Leitung sozusagen das Fundament eines gelebten Qua-

litätsmanagements bildet, woran die gemeinsame Arbeit an der Weiterentwicklung und Si-

cherung der Qualität anknüpft.  
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 Qualitätsmanagementaufgaben der Leitungsperson in Kindertageseinrich-

tungen 

Aufgrund der vorherigen Erkenntnisse, ist davon auszugehen, dass die Leitungsperson im 

Rahmen ihrer Position verschiedene Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements 

übernehmen sollte.  

Merchel (2013, 203) betont, dass eine Managementaufgabe der Leitung im Rahmen der 

fachlichen Steuerung, die Zuständigkeit umfasst, die Mitarbeiter_innen methodisch anzu-

leiten und diese im Umgang mit verschiedenen Qualitätsentwicklungsinstrumenten zu be-

raten. Zudem sollen Leitungspersonen die Prozesse der Auseinandersetzung mit dem Qua-

litätsthema in der Kindertageseinrichtung strukturieren und moderieren, sowie Unsicherhei-

ten und Spannungen, die mit einer solchen Bewertung der Qualität zusammenhängen kön-

nen sensibel wahrzunehmen und darauf angemessen zu reagieren, damit ein funktionie-

rendes Qualitätsmanagement aufgebaut werden kann.  

Qualitätsmanagement ist demnach kein Selbstläufer, sondern muss von der Leitung und 

dem Team aktiv gestaltet werden. Eine der Handlungsanforderungen an Leitungspersonen 

im Bereich des Qualitätsmanagements liegt demnach darin, Visionen für die Weiterentwick-

lung der Qualität und der Organisation zu entwickeln und darauf ausgerichtete Verände-

rungsprozesse zu initiieren und zu koordinieren. Wie bereits erwähnt geht es beim Quali-

tätsmanagement unter anderem um das Bemühen einer kontinuierlichen Verbesserung der 

Leistung. Diese Leistung 

umfasst zum einen die Stei-

gerung der Qualität der pä-

dagogischen Arbeit, aber 

auch das bedarfsgerechte 

Betreuungsangebot, bei-

spielsweise im Hinblick auf 

die Betreuungszeiten. In 

Abb.6 werden die daraus 

entstehenden Konsequen-

zen auf das Qualitätsma-

nagement in Anlehnung an 

eine Darstellung von Klug und Kratzmann (2018, 84) verdeutlicht.  

Demnach hat die Leitungsperson die verschiedenen qualitätsbezogenen Aufgabenziele 

von außen, die zum einen durch gesetzliche Forderungen, aber auch durch die Anforde-

rungen der Kinder und deren Familien beeinflusst werden, mit den internen Zielen der Mit-

arbeiter_innen in der Kindertageseinrichtung zu koordinieren und miteinander zu vereinba-

ren. Um dem daraus entstehenden Druck standhalten zu können, kann die Leitungsperson 

Abb. 6 Eigene Darstellung in Anlehnung an Klug und Kratzmann 2018, 84 
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beispielsweise auf strukturelle Ressourcen, wie finanzielle Mittel oder verfügbares Personal 

zurückgreifen. Andererseits spielen insbesondere personale Ressourcen, wie das eigene 

Selbstverständnis der Leitungsrolle und das Selbstmanagement für die Bewältigung dieser 

Aufgaben eine maßgebliche Rolle. Trotz der offensichtlichen Bedeutung der fachlichen 

Qualifikation und der Handlungskompetenz der Leitung im Bereich des Qualitätsmanage-

ments, merken Beher und Lange (2014a, 16) an, dass sich Leitungskräfte insbesondere in 

diesem Bereich noch wenig kompetent fühlen. Hier besteht dementsprechend noch erheb-

licher Unterstützungsbedarf für die Stärkung der Leitung in diesem Bereich. Dies gilt auch 

für die Bemessung der zeitlichen und strukturellen Ressourcen im Bereich des Qualitäts-

managements und die damit verbundene Bewältigung dessen Aufgabenspektrums, wel-

ches zuvor beschrieben wurde. 

Aus der Praxis berichtet Margit Knapp (2018, 101), Leiterin einer Einrichtung der BMW FIZ 

Strolche e.V., dass eine Hauptherausforderung der Leitungsposition derzeit immer noch 

darin besteht, die unterschiedlichen Anforderungen zu koordinieren, weil es kein einheitli-

ches Leitungsprofil und keine ausreichenden Zeitressourcen für Leitungsaufgaben gibt, 

was mit viel Unklarheit und daraus resultierender Unsicherheit verbunden ist. 

2.2.1 Notwendige Ressourcen für Qualitätsmanagementaufgaben  

Strehmel (2017, 63) bemängelt hier eine angemessene Ausstattung mit Zeit und Geld im 

Bereich der Kita-Leitung, sowie fehlende Anerkennung und Unterstützung der Leitungsper-

son durch Träger, Politik und Gesellschaft. Demnach wäre eine wichtige Ressource die 

Leitung von Kindertageseinrichtung als eigenen Aufgabenbereich zu verstehen und ihr die 

notwenige Anerkennung zukommen zu lassen. Die derzeit sehr heterogenen Rahmenbe-

dingungen, beispielsweise bei den zeitlichen Ressourcen und Anforderungen im Bereich 

der Leitungsaufgaben, sollten laut der Autorin diesbezüglich genauer bestimmt und einheit-

lich verankert werden, um den Leitungspersonen eine gewisse Sicherheit vermitteln zu kön-

nen (Strehmel 2016, 234).  

Damit die Leitungsperson die komplexen Aufgaben, beispielsweise im Bereich des Quali-

tätsmanagements, bewältigen kann, empfiehlt Strehmel (2017, 71) neben einer diesbezüg-

lichen thematischen Qualifizierung und Weiterbildung, auch die Einführung eines Unterstüt-

zungssystems für Leitungspersonen, unter anderem im Hinblick auf eine professionelle 

Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen. Der Ausbau dieser Unterstüt-

zungssysteme würde sich infolgedessen auf die Kontextqualität in der Kindertageseinrich-

tung auswirken. Für den Bereich der zeitlichen Ressourcen hat Strehmel (2016, 209) ein 

Berechnungsmodell für notwendige Zeitkontingente im Bereich der Kita-Leitung entwickelt, 

welche unterschiedliche Aufgabenbereiche der Leitung, sowie die Lage und die Größe der 

Kindertageseinrichtung in die Berechnung einbezieht.  
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Die Autorin empfiehlt die Zeitkontingente für Leitungsaufgaben für die pädagogische Lei-

tung, wozu unter anderem auch die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zählen, 

und Zeitkontingente für Verwaltungsaufgabe, wie beispielsweise für die Organisationsent-

wicklung der Kindertageseinrichtung, getrennt zu berechnen und „in erster Linie an der Zahl 

der Mitarbeiter_innen zu orientieren“ (Strehmel 2016, 236).  

Das geplante Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtung sieht 

unter anderem die Angleichung von Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der 

Qualität vor. Hierzu zählt auch die in §4 KiQuTG festgeschriebene finanzielle Unterstützung 

der einzelnen Bundesländer und die damit verbundene Verpflichtung „geeignete Maßnah-

men zur Qualitätsentwicklung, insbesondere Qualitätsmanagementsysteme zu unterstüt-

zen“(BMFSFJ 2018). Hier wurde der zusätzliche Finanzierungsbedarf der einzelnen Länder, 

hinsichtlich des Qualitätsausbaus im Rahmen dieses Qualitätsentwicklungsgesetzes, von 

der Bertelsmann Stiftung im Ländermonitoring der frühkindlichen Bildungssysteme für den 

Bereich der Leitungsausstattung dargestellt, wobei sie sich auf ihre Empfehlung einer 

Grundausstattung von 20 Wochenstunden plus 0,35 Wochenstunden pro rechnerisch be-

treutem Kind in Ganztagesbetreuung beziehen (Bertelsmann Stiftung 2018a). 

Die Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsmanagements ist demnach unter anderem da-

von abhängig, unter welchen Rahmenbedingungen Leitungspersonen arbeiten, ihren Qua-

lifikationswegen und der Haltung, die sie demgegenüber haben.  

Im folgenden Kapitel wird nun beschrieben, mit welchen Herausforderungen das Leitungs-

handeln verbunden ist und welcher Zusammenhang zu den Aufgaben des Qualitätsmana-

gements diesbezüglich besteht.  

 Leitungshandeln 

Unter Leitungshandeln werden die Handlungen, die von der Leitungsperson ausgeführt 

werden, zusammengefasst. Möller betont hier, dass der Träger der Kindertageseinrichtung 

die Leitungsperson mit entsprechenden Entscheidungs- und Leitungskompetenzen, bei-

spielsweise für die Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsmanagements, ausstatten muss 

(Möller 2015, 93). 

Nentwig-Gesemann (2016, 49) beschreibt insgesamt vier unterschiedliche Ebenen des Lei-

tungshandelns. Zum einen handelt die Leitungsperson in Bereichen der Verwaltung, wie 

beispielsweise in der Betriebsführung der Kindertageseinrichtung. Hierzu gehören Aufga-

ben, wie die Verwaltung des Budgets oder auch die Dienstplanung. Ein weiterer Handlungs-

bereich umfasst den Bereich des pädagogischen Vorbildes als Leitung. Dies trifft insbeson-

dere auf Leitungspersonen zu, die zusätzlich im Gruppendienst arbeiten und somit die glei-

chen Aufgaben übernehmen, wie die pädagogischen Fachkräfte. Zum anderen ist hier auch 

die Haltung der Leitungsperson hinsichtlich der Bedeutsamkeit von Qualitätsentwicklung 
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und Qualitätssicherung eine Rolle ausschlaggebend für die Ausgestaltung des Qualitäts-

managements. Leitungspersonen stehen hier vor der Herausforderung, ein professionelles 

Selbstverständnis und qualitätsbezogene Visionen zu entwickeln. Diese werden unter der 

Handlungsebene des sozialen und visionären Leaderships zusammengefasst, welches 

auch die Leitungspersönlichkeit einschließt. Eng hiermit verknüpft ist die Ebene des Perso-

nal- und Qualitätsmanagements, die „alle betriebswirtschaftlichen, strukturellen und orga-

nisationsbezogenen Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität“ (Nentwig-Gesemann, 

Nicolai und Köhler 2016, 49) umfasst.  

Es wird deutlich, dass die Handlungsbereiche einer Leitungsperson von Kindertagesein-

richtungen sehr umfangreich sind. Merchel (2015a 72) betont, dass die zuvor beschriebenen 

Ebenen des Leitungshandelns nicht losgelöst von situativen Faktoren und der Persönlich-

keit der Leitungsperson ausgeführt werden können. Hierbei bezieht er sich auf Persönlich-

keitsmerkmale nach Rosenstiel, die zum Erfolg des Leitungshandelns beitragen. Dazu ge-

hören beispielsweise die Qualifikation und die eigene Leistung der Leitungsperson, aber 

auch deren Zuverlässigkeit, Kooperationsfähigkeit und das Ansehen in der Kindertagesein-

richtung (Rosenstiel 1999, 7 in Merchel 2015a, 51).  

Zudem sollte die Leitungsperson bei ihren Handlungen sowohl den Blick nach innen, also 

auf die Organisation der Kindertageseinrichtung bezogen, als auch nach außen, auf die 

„Beobachtung und Gestaltung der Bezüge der Organisation zu ihrer Umwelt“ (Merchel 

2015a, 31) im Blick behalten.  

Dementsprechend ist mit dem Leitungshandeln auch immer eine reflexive Haltung der Lei-

tungsperson verbunden, damit sie sich ihrer Steuerungsfunktion im Kontext der Kinderta-

geseinrichtung und beim Qualitätsmanagement, wie sie zuvor schon beschrieben wurde, 

bewusst werden kann.  

Möller (2015, 100) betont, dass Leitungspersonen im „Spannungsfeld von Auftrag […], Ko-

operation mit anderen Akteuren im Sozialraum und Konkurrenz zu anderen Einrichtungen 

in der Lage sein [sollten], Perspektiven für die eigene Kindertageseinrichtung zu entwickeln“ 

Somit wird ersichtlich, dass das Leitungshandeln von situativen Faktoren, wie beispiels-

weise diesen Anforderungen abhängt. So ist das Qualitätsmanagement unter anderem vom 

hierfür vorgesehenen Zeitkontingent abhängig, was einen erheblichen Einfluss auf die Aus-

gestaltung der Leitungsrolle haben kann und mit bestimmten Herausforderungen verbun-

den ist. Wie Leitungspersonen mit eben diesen umgehen, haben Nentwig-Gesemann, 

Nicolai und Köhler (2016) untersucht und in anhand bestimmter Leitungstypen zusammen-

gefasst. Diese werden in Bezug zur Bewältigung der Aufgaben im Bereich des Qualitäts-

managements im nächsten Kapitel dargestellt.  
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2.3.1 Leitungstypen nach Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler (2016) und deren  

Bedeutung für die Qualität in Kindertageseinrichtungen  

Im Rahmen der Schlüsselstudie zu Erfahrungen und Orientierungen von Leitungskräften in 

Kindertageseinrichtungen führten Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler (2016, 11) bun-

desweit Gruppendiskussionen mit insgesamt 140 Leitungskräften. Dabei wurde darauf ge-

achtet, dass die Zusammensetzung der einzelnen Diskussionsgruppen eine möglichst hohe 

Vielfalt an Qualifikationshintergründen und Erfahrungswissen haben. 

Im Grunde ging es den Studienleiterinnen darum, herauszufinden, welche Aufgaben Lei-

tungskräfte haben und wie sich diese in den letzten Jahren verändert haben. Anhand der 

subjektiven Sichtweisen zu den daraus entstehenden Dilemmata und den Angaben zum 

Umgang mit den Anforderungen aus den Gruppendiskussionen wurden in der Studie un-

terschiedliche Handlungs- und Orientierungsmuster herausgefiltert, auf deren Grundlage 

unterschiedliche Leitungstypen herausgearbeitet wurden. 

In der folgenden Abbildung (Abb. 7), in Anlehnung an eine Darstellung von Nentwig-Gese-

mann, Nicolai und Köhler (2016, 16), werden die Spannungsfelder in denen sich Leitungen 

in ihrem alltäglichen Leitungshandeln bewegen zusammengefasst und es zeigt, welchen 

Diskrepanzen und daraus entstehenden Dilemmata diese hierdurch ausgesetzt sind. 

Den Begriff der Dilemmata, die im Zusammenhang mit diesen leitungsspezifischen Span-

nungsfeldern entstehen können, verwendet auch Merchel (2015a, 109) und weist darauf hin, 

dass es normal ist, dass solche Konflikte in diesem Bereich entstehen können, was die 

Leitungspersonen vor die Herausforderung stellt, die belastende Wirkung dieser Konflikte 

zu reflektieren und die Anforderungen ausbalancieren zu können.  

Abb. 7 Eigene Darstellung in Anlehnung an (Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler 2016, 16) 
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Solche Konflikte können beispielsweise in der Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsma-

nagements entstehen, wenn die strukturellen Rahmenbedingungen und die unterschiedli-

chen Anforderungen die jeweiligen Bezugsgruppen im System der Kindertagesbetreuung 

an die Betreuung, wie sie zuvor in den vorherigen Kapiteln beschrieben wurden, schwer 

miteinander vereinbar sind. Anhand dieses Modells wird nun zusätzlich deutlich, dass unter 

anderem auch die inneren Ansprüche, wie beispielsweise das professionelle Selbstver-

ständnis der Leitungsperson, neben den Anforderungen von außen, insbesondere die Rah-

menbedingungen, unter denen Leitungspersonen arbeiten, einen erheblichen Einfluss da-

rauf haben, welchen inneren Konflikten die Leitungspersonen ausgesetzt sind, welche Res-

sourcen ihnen zur Verfügung stehen und wie sie diese Diskrepanzen bewältigen können.  

Mit Blick auf diese Spannungsfelder und Diskrepanzen haben Nentwig-Gesemann, Nicolai 

und Köhler (2016, 32) unterschiedliche Leitungstypen herausgearbeitet. Hierbei „handelt es 

sich um ,typische‘ Muster des Denkens, Deutens und Handelns von KiTa-Leitungen“.  

Zum einen beschreiben sie den fürsorglichen Leitungstyp, der sich durch eine harmonische 

und personenbezogene Beziehungsgestaltung auszeichnet. Der Fokus von Leitungsperso-

nen dieses Typus liegt auf den sozial-emotionalen Beziehungen und ist gekennzeichnet 

von einem intensiven persönlichen Kontant zu Mitarbeiter_innen, Kindern und Eltern. Ty-

pisch ist hier, dass diese Leitungsperson immer für alle zu erreichen sein möchte, aber 

dadurch Gefahr läuft, sich zu verausgaben. Des Weiteren fühlen sich diese Leitungsperso-

nen oft nicht qualifiziert genug für Managementaufgaben, wie beispielsweise Aufgaben des 

Qualitätsmanagements. Sie sehen diese Aufgaben eher als lästig, sodass sie im Alltag eher 

in den Hintergrund gerückt werden (Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler 2016, 32).  

Im Gegensatz hierzu steht der Leitungstypus des Managements. Leitungspersonen dieses 

Typus handeln sehr stark organisationsbezogen und orientieren sich vor allem an den Ver-

waltungs- und Managementaufgaben. Er zeichnet sich dadurch aus, dass eine hohe Iden-

tifikation mit der Verwaltungsstruktur der Organisation und dementsprechend ein eher wirt-

schaftlicher Blick auf die Kindertagesbetreuung herrscht. Leitungen, die im Managementty-

pus handeln, sind in der Lage eine klare Trennlinie zwischen pädagogischer Arbeit und 

Verwaltungsaufgaben zu ziehen, wobei sie oft eine fehlende Wertschätzung für die Ma-

nagementaufgaben bemängeln (Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler 2016, 38). 

Deutlich komplexer ist der Leitungstypus des Leadership. Hier wird die Kindertageseinrich-

tung deutlich als „pädagogische Organisation verstanden“ (Nentwig-Gesemann, Nicolai und 

Köhler 2016, 42). Die Leitungsperson in diesem Typus beschäftigt sich unter anderem mit 

der Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und richtet ihr Leitungshandeln dies-

bezüglich aus. Die Ausprägung des Untertypus des teambezogenen bzw. strukturbezoge-

nen Leaderships, der auf dieses Grundverständnis aufbaut, hängt den Autorinnen nach eng 
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mit Rahmenbedingungen der Freistellung der Leitungsperson der Größe der Kindertages-

einrichtung zusammen (Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler 2016, 42). 

Hier sprechen die Autorinnen von Leitungspersonen mit Solo- bzw. mit Kombi-Profil. Diese 

Profilbildung stützt sich vor allem auf die strukturelle Ausstattung der Leitungspersonen im 

Hinblick auf die Freistellungsanteile für Leitungsaufgaben und der Beschäftigung in weite-

ren Tätigkeitsbereichen in der Kindertageseinrichtung. Leitungspersonen mit Soloprofil ha-

ben demnach nur den Aufgabenbereich der Leitung zu bewältigen und sind komplett von 

der pädagogischen Arbeit in den Gruppen freigestellt.  

Leitungspersonen mit dieser vollständigen Freistellung lassen sich überwiegend dem Lei-

tungstypus des strukturbezogenen Leaderships zuordnen, da sie es als Hauptaufgabe se-

hen, auf „der strukturellen und konzeptionellen Ebene die Voraussetzungen dafür zu schaf-

fen, dass die pädagogische Qualität auch unabhängig von der Person der Leitung gesichert 

ist“ (Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler 2016, 46). 

Im Hinblick auf den Schwerpunkt dieser Arbeit auf Leitungspersonen mit anteiliger Freistel-

lung rückt das Kombi-Leitungsprofil in den Vordergrund. Im Gegensatz zum Sololeitungs-

profil, werden unter dieser Profiltypik Leitungspersonen zusammengefasst, die neben der 

Tätigkeit als Leitung zusätzlich in anderen Bereichen, wie beispielsweise im Gruppendienst, 

eingesetzt sind (Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler 2016, 59).  

Leitungspersonen mit dieser Doppelbelastung sind hierdurch besonderen Herausforderun-

gen in der Bewältigung der zuvor beschriebenen Dilemmata ausgesetzt, die sie aushalten 

müssen und in ihrem Leitungshandeln zu bewältigen haben.  

Gerade Leitungen, die noch zusätzlich im pädagogischen Team mitarbeiten, haben laut 

den Autorinnen einen positiven Blick auf ihre Rolle der pädagogischen Fachkraft und sehen 

sich selbst als „pädagogische Expert[en], die mit ihrer Arbeit mit den Kindern, den Eltern 

und dem Team ein Vorbild für [die] Mitarbeiter_innen“ (Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler 

2016, 42) sind. Sie lassen sich dem Untertypus des teambezogenen Leaderships zuordnen. 

Für Leitungspersonen, die diesem Typus entsprechen, ist es wichtig, zum einen die päda-

gogische Arbeit in der Kindertageseinrichtung im Hinblick auf die Qualität gemeinsam mit 

dem Team weiterzuentwickeln, auf der anderen Seite nehmen sie aber auch die Verwal-

tungs- und Managementaufgaben ernst und sehen deren wachsende Bedeutung.  

Es wird deutlich, dass der Leitungstypus die individuelle Wahrnehmung der Leitungsperson 

hinsichtlich ihres Selbstbildes, ihrer Haltung gegenüber den Managementaufgaben und ins-

besondere in Bezug auf die Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsmanagements beein-

flusst. Dies betrifft besonders Leitungspersonen im Kombi-Leitungsprofil, die sowohl als 

Leitungskraft, als auch als pädagogische Fachkraft in der direkten Betreuung der Kinder im 

Gruppendienst eingesetzt sind.  
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Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler (2016, 20) betonen, dass diese Leitungskräfte, die 

„sowohl in der Leitungsrolle als auch in der Rolle der pädagogischen Fachkraft tätig sind, 

[…] ihre eigene Rolle immer wieder neu zwischen verschiedenen Fremd- und Selbstbildern 

der Erzieherin bzw. des Erziehers und der Leitung austarieren [müssen]“, vor eine beson-

dere Herausforderung gestellt werden. Leitungspersonen mit einer solchen anteiligen Frei-

stellung haben demnach die verschiedenen Anforderungen der Bezugsgruppen an die je-

weilige soziale Rolle mit ihren eigenen Vorstellungen bezüglich ihres Handelns auszuhan-

deln.  

Die Autorinnen betonen, dass Leitungspersonen im Typ des Leaderships die zuvor be-

schriebenen Dilemmata auch wahrnehmen, hier aber in der Lage sind, aktiv Strategien zum 

Umgang und zur Bewältigung dieser zu entwickeln. Diese Leitungspersonen haben dem-

nach eine „vergleichsweise gefestigte[…] Kompetenzüberzeugung“ (Nentwig-Gesemann, 

Nicolai und Köhler 2016, 48) in diesem Bereich. 

Wie zuvor schon beschrieben, ist die anteilige Freistellung ein oft angewandtes Modell der 

Stellenbesetzung von Leitungspositionen. Hier ist beispielsweise zu bedenken, dass „die 

beste pädagogische Fachkraft […] noch lange nicht die beste Führungskraft“ (Rehwitz-

Wehrle 2014, 30) ist und es deshalb wichtig ist, sich mit den Rahmenbedingungen und Her-

ausforderungen, die durch diese Freistellung entstehen kann, zu beschäftigen. Obwohl 

deutlich wurde, welche Anforderungen und zeitlichen Ressourcen für die Bewältigung die-

ses komplexen und vielfältigen Aufgabenpensums der Leitungsperson benötigt wird, gibt 

es bundesweit keine einheitliche Regelung zu dieser Praxis der sogenannten anteiligen 

Freistellung der Leitungsperson für explizite Leitungsaufgaben. Im folgenden Kapitel soll 

die hohe Variabilität der Freistellungsanteile der Leitungsperson in Kindertageseinrichtung 

anhand eines Vergleiches zwischen mehreren Bundesländern exemplarisch dargestellt 

werden. Hierbei wird die jeweilige gesetzliche Grundlage zur Bemessung der Leitungsfrei-

stellung einbezogen. Zudem werden die Auswirkungen auf die Bewältigung der Aufgaben 

des Qualitätsmanagements in der Kindertageseinrichtung besonders berücksichtigt und 

dargestellt, welche Folgen eine solche anteilige Freistellung auf die soziale Rolle der Lei-

tung und auf die damit verbundenen Erwartungen unterschiedlicher Bezugsgruppen, wel-

che zuvor beschrieben wurden, haben kann.  
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 Freistellung der Leitungsperson im Kombi-Leitungsprofil  

Wie zuvor beschrieben, besteht für den Einrichtungsträger die Pflicht, eine Leitungsperson 

zu bestimmen, um eine Betriebserlaubnis für die Kindertageseinrichtung zu erhalten.  

Im vorherigen Kapitel wurde aufgegriffen, dass Leitungspersonen im Kombi-Leitungsprofil 

zusätzlich zur Leitungsfunktion meist noch einen oder mehrere weitere Tätigkeitsbereiche 

in der Kindertageseinrichtung bedienen.  

Allerdings sind die Bestimmungskriterien für die dafür angedachten zeitlichen Ressourcen, 

also dem Anteil der Freistellung für den Aufgabenbereich der Leitung von Kindertagesein-

richtungen, nicht einheitlich festgelegt.  

 Rahmenbedingungen zur Freistellungssituation der Leitungsperson in Kin-

dertageseinrichtungen  

Im Allgemeinen spricht man immer dann von Freistellung, wenn der Arbeitgeber den Ar-

beitnehmer von der Pflicht zur Arbeitsleistung befreit wird (Sachse 2018).  

Im Bereich der Leitung von Kindertageseinrichtungen kann man dementsprechend davon 

ausgehen, dass die Leitungsperson von der Erbringung ihrer eigentlichen Arbeitsleistung, 

der Betreuung der Kinder, dauerhaft oder zeitweise entbunden wird. 

Möller (2015, 96) betont, dass dieses Begriffsverständnis impliziert, dass die Leitungsperson 

der Kindetageseinrichtung demnach „neben ihrer eigentlichen Aufgabe der Erziehungstä-

tigkeit noch ein paar organisatorische Aufgaben […] nebenbei übernommen hat und dafür 

einen zeitlichen Ausgleich erhält“. 

Diese Sichtweise hängt nach Beher und Lange (2014, 95) insbesondere damit zusammen, 

dass die meisten Leitungspersonen, die derzeit in Kindertageseinrichtungen beschäftigt 

werden, eine Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher absolviert haben (Statistisches 

Bundesamt 2018, 45). Diese fand gemeinsam 

mit den anderen pädagogischen Fachkräften 

an einer Fachschule statt und legt nahe, dass 

der Fokus lange auf dem pädagogischen Aus-

bildungsteil lag und der immer wichtiger wer-

dende Aspekt des Managements bisher ver-

nachlässigt wurde (Beher und Lange 2014, 95). 

In Abb.8 ist dargestellt, wie die Verteilung die-

ser Freistellungsanteile in Deutschland der-

zeit umgesetzt wird. So sind 36,6 % der Lei-

tungspersonen vollständig für Leitungsaufga-

ben freigestellt und nicht zusätzlich in anderen Tätigkeitsbereichen eingesetzt. Etwa der 
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der Bertelsmann Stiftung 2017e (siehe Tabelle 2 im 

Anhang, S. 65) 
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gleiche Anteil an Leitungspersonen verfügt über nachrangige zeitliche Ressourcen für Lei-

tungsaufgaben. Das bedeutet hier, dass diese Personen überwiegend in anderen Tätig-

keitsbereichen, wie beispielsweise als pädagogische Fachkraft im Gruppendienst, einge-

setzt werden. Knapp 17 % der Leitungspersonen haben zwar auch einen weiteren Tätig-

keitsbereich, dennoch überwiegen die zeitlichen Stellenanteile für die Leitungsfunktion (Ber-

telsmann Stiftung 2017e). Die Berechnung der jeweiligen Freistellungsanteile für die Leitungs-

tätigkeiten ist sehr vielfältig. So gibt es Länder, die diese in Abhängigkeit der zu betreuen-

den Kinder berechnen, wie beispielsweise Berlin, Hamburg und Thüringen. Zur Berechnung 

dieser Zeitkontingente können aber auch die Anzahl der Mitarbeiter_innen, wie in Branden-

burg, oder die Gruppenanzahl in der Einrichtung, wie es beispielsweise in Niedersachsen 

und im Saarland angewandt wird, herangezogen werden. Es gibt aber auch Bundesländer 

die den Trägern der Kindertageseinrichtungen die Bemessung selbst überlassen oder le-

diglich angeben, dass das Zeitkontingent angemessen sein sollte (Strehmel 2016, 227). 

Die sehr unterschiedliche Freistellungsbemessung haben laut Lange (2017, 43) vielfältige 

Ursachen. Er beschreibt, dass ein Grund hierfür die Größe der Kindertageseinrichtung ist. 

So zeigt er auf, dass „je kleiner eine Einrichtung, desto eher werden einer Leitungskraft 

entweder gar keine oder nur für einen kleineren Anteil ihrer Gesamtarbeitszeit Zeitressour-

cen für die Leitungsaufgaben zugestanden“ (Lange 2017, 43). Das lässt sich beispielsweise 

dadurch erklären, dass in kleineren Einrichtungen weniger Mitarbeiter_innen zu führen sind 

und Träger deshalb davon ausgehen, dass die Leitungsperson weniger Zeit für Verwal-

tungsaufgaben benötigt. Weitere Ursachen dieser Unterschiede können aber beispiels-

weise auch in der Trägerschaft der Kindertageseinrichtung liegen (Lange 2017, 44). Wie zu-

vor schon beschrieben ist sowohl die Definition der Qualifikation der Leitungsperson, als 

auch die Bedeutung der Qualitätsentwicklung von den jeweiligen Länderregelungen abhän-

gig, was sich ebenfalls auf unterschiedliche Bemessung der verfügbaren Zeitressourcen 

auswirken kann.  

Des Weiteren haben auch die Größe des Bundeslandes, sowie die jeweiligen Kommunal-

strukturen und die damit verbundene finanzielle Lage einen Einfluss auf die Ausgestaltung 

der Freistellungssituation.  

Aus den zuvor ausgeführten Aspekten lässt sich erahnen, dass die Landschaft der Freistel-

lungssituation der Leitungspersonen von Kindertageseinrichtungen innerhalb Deutschlands 

sehr stark voneinander abweicht. Im folgenden Kapitel sollen diese Unterschiede anhand 

eines Vergleiches der Rahmenbedingungen der Freistellung für Leitungstätigkeiten mehre-

rer Bundesländer dargestellt werden. Für den Vergleich wurden Hamburg, als Stadtstaat, 

Baden-Württemberg, als Vertreter aus dem Süden Deutschlands, Brandenburg als neues 

Bundesland und Nordrhein-Westfalen, als bevölkerungsstärkstes Bundesland, ausgewählt.  
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3.1.1 Darstellung der hohen Variabilität der Freistellungsanteile anhand ausgewählter 

Bundesländer  

Derzeit besuchen knapp über 2,72 Millionen Kinder im Alter zwischen 0 und 6 Jahren in 

Deutschland eine Kindertageseinrichtung. Davon werden in Baden-Württemberg ca. 363 

000 Kinder in insgesamt 8792 Einrichtungen betreut. In Brandenburg werden ca. 97 000 

Kinder in 1862 Kitas versorgt. 72 000 Kinder besuchen insgesamt 1062 Einrichtungen in 

Hamburg und ungefähr 534 000 Kinder werden in 9943 nordrhein-westfälischen Kinderta-

geseinrichtungen betreut (Statisti-

sches Bundesamt 2018). Betrachtet 

man die Trägerlandschaft der Kin-

dertageseinrichtungen in den ge-

rade genannten Bundesländern, 

wird ersichtlich, dass es erhebliche 

Unterschiede gibt (Abb.9).  

Es lässt sich erkennen, dass es in 

Hamburg kaum Kindertagesein-

richtungen gibt, die in öffentlicher 

Trägerschaft geführt werden. Der 

Großteil befindet sich hier in freige-

meinnütziger Trägerschaft und wird somit von freien Wohlfahrtsverbänden oder kirchlichen 

Trägern getragen. Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass 13,5 % der Kindertageseinrich-

tungen in privatgewerblichen Trägerschaft sind. Das sind erheblich mehr, als in den ande-

ren Bundesländern im Vergleich. Hier sind die Anteile der Kindertageseinrichtungen in öf-

fentlicher und freigemeinnütziger Trägerschaft ähnlich aufgestellt, wobei in Nordrhein-

Westfalen der Anteil der Einrichtungen in freigemeinnütziger Trägerschaft noch etwas stär-

ker überwiegt, als in Baden-Württemberg.  

Betrachtet man nun den Bereich der Leitung von Kindertageseinrichtungen, so lässt sich 

feststellen, dass die jeweiligen Landesregelungen mehr oder weniger klar definiert sind. In 

Hamburg gibt es beispielsweise keine einheitliche Regelung zu den Voraussetzungen für 

eine Leitungstätigkeit. In Brandenburg hat der Gesetzgeber hingegen sehr genaue Vorstel-

lungen über die Qualifikation und die Aufgaben der Leitungsperson. So heißt es hier, dass 

die Leitungsfunktion „nur besonders geeigneten pädagogischen Fachkräften übertragen 

werden“ (§ 10 KiTaG Brandenburg) darf. Die Ausübung der Leitungstätigkeit „erfordert im Re-

gelfall eine mindestens zweijährige einschlägige Berufstätigkeit, so wie Kenntnisse der pä-

dagogischen Arbeit mit Kindern der Altersstufen, die in der Einrichtung betreut werden“ 

(VVKitaPersV zu §11). Dabei hat die Leitungsperson nach §5 KitaPersV die Dienst- und Fach-

aufsicht und übernimmt die Sicherstellung der ihr übertragenen Verwaltungsaufgaben. Die 
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Abb. 9 Eigene Darstellung in Anlehnung an Daten der Bertelsmann 

Stiftung 2017 (siehe Tabelle 5-8 im Anhang, S. 68-71) 
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Übertragung der Verwaltungsaufgaben übernimmt in diesem Fall der Träger (VVKitaPersV 

zu §5 Abs. 2). Auch in Nordrhein-Westfahlen wird eine „mindestens zweijährige einschlägige 

pädagogische Berufserfahrung“ (§5 KiBiz) gefordert.  

In Baden-Württemberg erfordert eine Leitungstätigkeit einen Abschluss als staatlich aner-

kannte/r Erzieher_in, Kindheitspädagog_in oder einem anderen Studiengang mit sozialpä-

dagogischem Schwerpunkt (KitaG BW §7 Abs.6).  

Ebenso wie die Voraussetzungen für die Ausübung einer Leitungstätigkeit in den einzelnen 

Bundesländern festgelegt sind, sind auch die Angaben zur Freistellung mehr oder weniger 

verbindlich niedergeschrieben. Es wurde bereits erwähnt, dass diese sehr unterschiedlich 

ausfallen. In Baden-Württemberg besteht beispielsweise keine Verpflichtung der Träger, 

die Leitung eine Einrichtung ganz oder teilweise freizustellen. In Brandenburg hingegen 

wird der Freistellungsanteil in Abhängigkeit der Mitarbeiter_innen berechnet (§5 Abs. 2 Kita-

PersV) und in Nordrhein-Westfalen wurde vereinbart, dass die Leitung einer Kindertages-

einrichtung anteilig oder von der Leitung einer eigenen Gruppe freigestellt sein soll. Da die 

Regelungen für die Freistellung offen-

sichtlich sehr unterschiedlich ausfal-

len, hat die Bertelsmann Stiftung im 

Ländermonitoring der Frühkindlichen 

Bildungssysteme die aktuellen Lei-

tungszeiten in Abhängigkeit der päda-

gogischen Mitarbeiter_innen darge-

stellt. Demnach haben Leitungsperso-

nen, die vollständig oder teilweise frei-

gestellt sind deutschlandweit ein Zeit-

kontingent von 2 Stunden in der Wo-

che pro pädagogischer Fachkraft in 

der Einrichtung (Bertelsmann Stiftung 

2018a). Geht man davon aus, dass eine Leitungsperson, die Vollzeit beschäftigt ist, 39h pro 

Woche arbeitet, so ist sie nach diesen Berechnungen erst ab 20 zu leitenden pädagogi-

schen Mitarbeiter_innen vollständig freigestellt.  

Betrachtet man nun die ausgewählten Bundesländer im Vergleich (Abb.10), so fällt auf, dass 

die Leitungspersonen in Nordrhein-Westfalen überwiegend vollständig freigestellt sind. In 

Hamburg sind die Leitungen von Kindertageseinrichtungen entweder auch vollständig frei-

gestellt oder sie arbeiten zu knapp über einem Drittel in Leitungsteams. In den Berechnun-

gen der Bertelsmann Stiftung deckt sich dies mit den Ergebnissen der Leitungszeit. So ha-

ben Leitungspersonen in Nordrhein-Westfalen 2,5 Stunden Leitungszeit in der Woche pro 
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Abb. 10 Eigene Darstellung in Anlehnung an Daten Bertelsmann 

Stiftung 2017e (siehe Tabelle 2 im Anhang, S. 65) 
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pädagogischer Fachkraft. Leitungspersonen in Kindertageseinrichtungen in Hamburg lie-

gen mit 3,2 Stunden weit über dem Bundesdurchschnitt Die Leitungszeit in Baden-Würt-

temberg und in Brandenburg liegt hingegen mit 1,4 Stunden beziehungsweise mit 1,6 Stun-

den unter dem Bundesdurchschnitt (Bertelsmann Stiftung 2018a). Das hängt beispielsweise 

damit zusammen, dass Baden-Württemberg und Brandenburg meist eine anteilige Freistel-

lung praktizieren. Während dieser Zeit haben die Leitungspersonen, unter anderem, die 

zuvor beschriebenen Aufgaben der Leitung von Strehmel und Ulber (2014, 23), zu erfüllen.  

Dabei tragen Leitungspersonen laut Knapp (2018, 101) die Verantwortung in verschiedenen 

Bereichen. Zum einen haben sie sich gegenüber dem Träger als deren Vertreter in der 

Einrichtung, gegenüber dem Team als Führungskraft, gegenüber den Kindern als pädago-

gische Fachkraft, sowie gegenüber den Eltern und der Gesellschaft als Vertreter_in der 

Bildungseinrichtung zu verantworten. Wie zuvor erwähnt, übernehmen die Leitungsperso-

nen zusätzlich zu diesem Aufgabenbereich entweder überwiegend oder nachrangig weitere 

Tätigkeitsbereiche in der Kindertageseinrichtung. In der Praxis werden die Stellenanteile 

für die Leitungsposition häufig an die Tätigkeit einer pädagogischen Gruppenleitung gekop-

pelt. In der folgenden Abbildung (Abb. 11) ist zusammengefasst, wie diese weiteren Tätig-

keitsbereiche der Leitungsperson in den 

Bundesländern kombiniert werden.  

Vor allem in Baden-Württemberg werden 

Leitungspersonen schwerpunktmäßig zu-

sätzlich als Gruppenleitung eingesetzt  

oder arbeiten als Zweit- oder Zusatzfach-

kraft in einer Gruppe. Brandenburg, Nord-

rhein-Westfalen und Hamburg hingegen 

setzen die Leitungspersonen neben der 

Gruppenleitungstätigkeit häufig auch 

gruppenübergreifend ein.  

Pädagogische Fachkräfte, die beispiels-

weise als Gruppenleitung, also Zweit-oder 

Ergänzungsfachkraft oder auch gruppen-

übergreifend tätig sind, haben hier unter 

anderem die Aufgabe zur Erfüllung des Auftrages nach §22 SGB VIII, die Umsetzung der 

pädagogischen Konzeption und die Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Familien im 

Rahmen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Sie gestalten quasi die Prozesse, wel-

che zuvor im Rahmen der Kriterien zur Beurteilung der Prozessqualität in Kindertagesein-

richtungen beschrieben wurden.  
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Abb. 11 Eigene Darstellung in Anlehnung an Daten der Ber-

telsmann Stiftung 2017f (siehe Tabelle 3+4 im Anhang, 

S. 66-67) 
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Ebenso wie die Regelungen zur Freistellung, variieren auch die Angaben zu Aufgaben des 

Qualitätsmanagements zwischen den Bundesländern, was sich wiederum auf das Aufga-

benspektrum und die Verantwortungsbereiche der Leitungsperson auswirkt. So verankert 

Brandenburg in §3 Abs. 3 und Abs. 4 KiTaG beispielsweise, dass die Grundsätze der Über-

prüfung der pädagogischen Qualität in der Konzeption festgeschrieben sind und Kinderta-

geseinrichtungen dazu verpflichtet werden, ihre Qualitätsfeststellungen überprüfen zu las-

sen.  

Hamburg hingegen legt in §17 im Rahmen der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen fest, 

dass die Träger dazu aufgefordert werden, Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung festzule-

gen und diese regelmäßig überprüfen und weiterentwickeln zu lassen.  

Es wird deutlich, dass es bundesweit sehr unterschiedliche Voraussetzungen bezüglich der 

Leitungstätigkeit und der zeitlichen Freistellungsanteile gibt.  

Strehmel (2017, 55) betont in diesem Zusammenhang, unter Berufung auf Auswertungen 

von Beher und Lange (2014), dass „die sehr heterogenen Rahmenbedingungen signalisie-

ren, dass es bislang an Orientierungswissen fehlt, um eine adäquate Ausstattung der Lei-

tungsfunktion zu begründen“.  

Im Rahmen der Gesetzesänderung des KiQuTG sollen, unter anderem diese Rahmenbe-

dingungen bundesweit aneinander angeglichen werden. In diesem Zusammenhang unter-

suchte die Bertelsmann Stiftung, welche finanziellen Mittel die Bundesländer zur Finanzie-

rung dieser Angleichung, unter anderem in Hinblick auf die Leitungsausstattung brauchen 

(Bertelsmann Stiftung 2018a).  

Da zum jetzigen Zeitpunkt die meisten Leitungspersonen immer noch anteilig, für die zuvor 

beschriebenen Aufgaben, von ihren anderen Tätigkeitsbereichen in der Kindertageseinrich-

tung freigestellt sind, stehen sie an dieser Stelle vor der Herausforderung, dass immer mehr 

Aufgabenbereiche, unter anderem die Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsmanage-

ments, dazu kommen. Im folgenden Kapitel werden nun die Konsequenzen einer solchen 

anteiligen Freistellung, insbesondere für die Bewältigung dieses Aufgabenbereiches aus-

geführt.  

3.1.2 Konsequenzen der anteiligen Freistellung der Leitungsperson  

Leitungspersonen, die anteilig freigestellt sind, handeln laut Möller (2015, 97) in einem kom-

plexen Spannungsfeld zwischen der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und deren Fa-

milien, sowie den Aufgaben, die mit der Betriebsleitung verbunden sind.  

Sie haben quasi „einen Spagat zwischen der pädagogischen Arbeit auf der einen Seite und 

Organisation und Management auf der anderen Seite“ (Strehmel 2017, 53) zu bewältigen.  

So können die Konsequenzen einer anteiligen Freistellung auf verschiedenen Ebenen und 

in unterschiedlicher Ausprägung auftreten.  
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Auf der einen Seite können sich Leitungspersonen, die selbst im Gruppendienst bzw. in 

direktem Kontakt zu den Kindern und deren Familien arbeiten, besser in die Lage der pä-

dagogischen Fachkräfte versetzen, da sie selbst von den Herausforderungen im Alltag be-

troffen sind und innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen handeln müssen. Sie ken-

nen die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte im Alltag, setzten das Konzept der Einrichtung 

direkt um und können daher selbst erleben, welche Stärken in der Konzeption liegen und 

wo es eventuell auch Umsetzungsschwierigkeiten gibt. Diese Praxisnähe kann laut Merchel 

(2010, 57) in diesem Zusammenhang eine Chance darstellen, dass die Mitarbeiter_innen 

die Leitungsperson in ihrer „Fachautorität“ ernst nehmen. 

Vor allem im Leitungstypus Leadership haben Leitungspersonen einen positiven Blick auf 

ihre Rolle als pädagogische Fachkraft und sehen sich als Vorbild.  

Betrachtet man auf der anderen Seite die Herausforderungen, die mit einer solchen Stel-

lenbesetzung der Leitungsfunktion zusammenhängen, so ist einer der offensichtlichsten 

Faktoren die sehr unterschiedliche Bemessung der Zeitressourcen für die Leitungsaufga-

ben. Dies und die sehr unterschiedlichen Angaben und Verbindlichkeiten zu den Leitungs-

anforderungen seitens der Träger wirken sich im ersten Schritt auf die strukturellen Rah-

menbedingungen aus. Es erschwert den Leitungspersonen, ihre Aufgaben während ihrer 

Arbeitszeit angemessen auszuführen. Reichen die zeitlichen Ressourcen während der Ar-

beitszeit nicht, beispielsweise aufgrund von Personalmangel oder zu geringer Freistellung, 

hat das für Leitungspersonen, die in einem solchen Kombi-Profil arbeiten, zur Folge, dass 

sie einen Teil ihrer Aufgaben außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit ausführen, um die Er-

wartungen und Anforderungen erfüllen zu können.  

Viernickel betont in diesem Zusammenhang, dass sich solch schlechte Rahmenbedingun-

gen auch auf die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Leitungskräfte auswirkt (Viernickel 

2016, 10). Nagel-Prinz und Paulus (2012) haben hier die gesundheitlichen Belastungen von 

Führungskräften in Kindertageseinrichtungen untersucht. Dabei nahmen die befragten 

Fachkräfte die schlechten Rahmenbedingungen, wie die schlechte Freistellungssituation 

und die immer weiter steigenden Erwartungen, insbesondere im Hinblick auf die Anforde-

rungen an die Qualität in Kindertageseinrichtungen, als besonders belastend wahr. Bei ei-

ner anteiligen Freistellung kommt noch die Herausforderung der Doppelrolle von Leitung 

und pädagogischer Fachkraft im Gruppendienst hinzu. Hier hat sie zum einen die heraus-

ragende Stellung der Leitungsposition und deren Verantwortung für das Qualitätsmanage-

ment, mit der praktischen Arbeit im pädagogischen Alltag auf der anderen Seite miteinander 

zu vereinbaren (Nagel-Prinz und Paulus 2012, 130).  

Umso näher Leitungspersonen mit pädagogischen Fachkräften zusammenarbeiten, vor al-

lem, wenn sie selbst auch als ebensolche im Gruppendienst oder anderen Tätigkeitsberei-
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chen in der Kindertageseinrichtung eingesetzt sind, desto komplexer werden die Auswir-

kungen auf die Leitungsrolle. Merchel (2015a, 113) betont hier, dass die Leitungsperson vor 

der Herausforderung steht, die mit dieser Position zusammenhängende „Macht von Leitung 

und die damit verbundene Verantwortung nicht nur in ihrer organisationsstrukturellen Di-

mension, sondern auch in ihren sozialethischen Bezugspunkten“ zu reflektieren und in ihre 

Rolle zu integrieren.  

Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler (2016, 20) betonen, dass sehr ausgeprägte Diskre-

panzen zwischen den, in dieser anteiligen Freistellung begründeten, Fremd- und Selbstbil-

dern der pädagogischen Fachkraft und der Leitung der Kindertageseinrichtung, verschie-

dene Rollenkonflikte auslösen. Des Weiteren können die unterschiedlichen Rahmenbedin-

gungen hinsichtlich der anteilig Freistellung von Leitungspersonen im Kombi-Profil laut Möl-

ler (2015, 96) dazu führen, dass es vermehrt zu Rollenunsicherheiten und Rollenunklarhei-

ten kommen kann.  

Hier stehen Leitungspersonen vor der großen Herausforderung, „ein sicheres Selbstver-

ständnis als Leitung zu entwickeln, wenn man von außen nicht zweifelsfrei als Führungs-

kraft erkannt und damit anerkannt wird“ (Nentwig-Gesemann, Nicolai und Köhler 2016, 60). 

Entscheidet sich ein Einrichtungsträger nun dafür, der Leitungsposition keine vollständige 

Freistellung für deren Aufgaben zu gewähren, liegt es auch in dessen Verantwortung, die 

Mitarbeiter_innen, die mit dieser Doppelrolle konfrontiert werden, zu unterstützen. Wie 

schon zuvor ausgeführt, stehen Leitungskräfte mit diesem Kombiprofil - Leitung und Tätig-

keit im pädagogischen Alltag - immer wieder vor der Herausforderung, die Rollenerwartun-

gen an die Position als Führungskraft bzw. Vorgesetzte_r und als pädagogische Mitarbei-

ter_in bzw. Kolleg_in zu bewerten und gegebenenfalls einen Bereich mehr zu gewichten 

und den anderen zurückzustellen.  

Im folgenden Kapitel werden nun die theoretischen Grundlagen zu sozialen Rollen, welche 

zum Verständnis der Entstehung eben dieser Rollenkonflikte, -unklarheiten und -unsicher-

heiten notwendig sind, erläutert.  

 Theoretische Grundlagen zum Rollenverständnis 

Wie bereits dargestellt wurde, werden die Anforderungen der unterschiedlichen Bezugs-

gruppen an die Qualität in Kindertageseinrichtungen und die damit verbundenen Erwartun-

gen an die Tätigkeit von Leitungspersonen und pädagogischen Fachkräften stetig an-

spruchsvoller. Das Berufsbild der Leitung einer Kindertageseinrichtung und die Vorstellun-

gen der Aufgaben einer pädagogischen Fachkraft als Teammitglied beinhalten ver-

schiedenste gesellschaftliche und rechtliche Verhaltenserwartungen an eine Person in die-

ser Position. Die Gesamtheit dieser Verhaltenserwartungen, die von der Gesellschaft an 

einen Träger bzw. eine Trägerin, in einer bestimmten Position, gestellt werden, beschreibt 

Dahrendorf als „soziale Rolle“ (Dahrendorf 2006, 37). Nach Lothar Krappmann (2010, 98) sind 
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Rollen als „sozial definierte und institutionell abgesicherte Verhaltenserwartungen zu ver-

stehen. Ein Mensch ist also nie Träger_in von nur einer sozialen Rolle, da er viele verschie-

dene Positionen, wie z. B. die des Geschlechtes, Alters, Berufes, der sozialen Schicht oder 

auch der ethnischen Herkunft einnimmt, an die bestimmte Verhaltenserwartungen und Ei-

genschaften geknüpft sind (Dahrendorf 2006,31). Die soziale Rolle der Leitung hat man im 

Gegensatz zu der Rolle der Tochter oder des Sohnes nicht schon von Geburt an, sondern 

erwirbt diese im Laufe der Ausbildung beziehungsweise im Verlauf des Studiums durch die 

bewusste Entscheidung dafür (Mogge-Grotjahn 2011, 104).  

Eine soziale Rolle besteht laut Preyer (2012, 57) „aus einem Bündel von Verhaltenserwar-

tungen, die ein Mitglied eines sozialen Systems zu erfüllen hat“. Dementsprechend steht 

sie „nicht für sich allein, sondern sie ist durch eine Art Mitgliedschaft in einem sozialen Sys-

tem bestimmt“ (Preyer 2012, 59). Dies gilt dann beispielsweise auch für die Rolle der Lei-

tungsperson im System der Kindertageseinrichtung. Die Wahrnehmung der Leitungsrolle 

wird durch die unterschiedlichen Verhaltenserwartungen der verschiedenen Bezugsgrup-

pen beeinflusst. Die Leitungsperson hat diese Erwartungen in ihrer Rolle zu verarbeiten 

und ihr professionelles Selbstverständnis diesbezüglich zu reflektieren.  

Hier wird ersichtlich, was Preyer (2012, 55) damit meint, dass die sozialen Rollen nicht an-

geboren sind, sondern dass wir in sie sozialisiert werden. Diese Kulturabhängigkeit betonen 

Stamm und Edelmann (2013, 328) beispielsweise auch im Qualitätsdiskurs. Je nachdem, in 

welchem sozialen System man sich gerade befindet, wird man früher oder später in die 

jeweilige soziale Rolle, die man in diesem System einnimmt, sozialisiert.  

Preyer (2012, 79) merkt an, dass sich die sozialen Rollen und die Verhaltenserwartungen 

nicht voneinander trennen lassen, sondern dass sie auf unterschiedlicher Weise zueinan-

der in Beziehung stehen. Zum einen werden die Rollen, wie beschrieben von den Mitglie-

dern eines Systems festgelegt. Der Interpretationsrahmen für die Handlungen und die Kom-

munikation der Trägerin bzw. des Trägers der bestimmten sozialen Rolle in diesem System, 

werden durch die Erwartungen der Mitglieder bestimmt.  

Auch wenn man nun, aufgrund der anteiligen Freistellung im System der Kindertagesein-

richtung mehrere soziale Rollen und die damit verbundenen Verhaltenserwartungen zu er-

füllen hat, betont Krappmann (2010, 105), dass man dennoch immer nur in einer Rolle han-

deln kann. Somit muss ein/e Träger_in verschiedener sozialer Rollen immer abwägen, in 

welcher Position er bzw. sie gerade handelt und welche Konsequenzen das Handeln nach 

sich zieht. Dieses Handeln in einer bestimmten sozialen Rolle bezeichnet er als „Rollen-

handeln“ (Krappmann 2010, 98). Dahrendorf (2006, 34) merkt hier an, dass eine soziale Posi-

tion „jeden Ort im Feld sozialer Beziehungen“ bezeichnet. Eine Position wird nach Dahren-

dorf (2006, 35) wiederum durch verschiedenste „Positionssegmente“ differenziert, die sich 

durch die Verhaltenserwartungen unterschiedlicher Bezugsgruppen auszeichnen. 
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Diese Erwartungen setzen an dieser Stelle die Grenzen des individuellen Spielraums des 

Rollenträgers bzw. der Rollenträgerin in einem System und tragen zu dessen Stabilität bei, 

da jedes Mitglied weiß, in welchem Rahmen gehandelt werden kann (Preyer 2012, 81). 

Blickt man nun auf das Aufgabenspektrum und die Verhaltenserwartungen, die mit diesem 

Kombi-Leitungsprofil verbunden sind, kann man erahnen, wie komplex diese sind. Je nach-

dem, wie die einzelnen Bezugsgruppen den Begriff der Leitung und die damit verbundenen 

Verhaltenserwartungen im System der Kindertageseinrichtung definieren, können die Vor-

stellungen der Umsetzung dieser Anforderungen übereinstimmen oder sich widersprechen. 

Preyer (2012, 60) spricht in diesem Zusammenhang auch von Rollenstress, der daraus re-

sultiert, dass sich ein Mitglied eines sozialen Systems, beispielsweise durch die Anzahl 

unterschiedlicher Rollen und der damit verbundenen unterschiedlichen Anforderungen, 

überfordert fühlt. Aus diesen Erkenntnissen, lässt sich schließen, dass Leitungspersonen 

mit Kombi-Profil, als Träger_in dieser Position, eine Doppelrolle zu erfüllen haben, bei der 

sich einige Anforderungen überschneiden, aber auch im Konflikt zueinander stehen können 

und die Leitungsperson unter Stress setzen kann.  

Hier betont Strehmel (2017, 69), dass „die Effekte der sehr unterschiedlichen Anforderungs-

profile auf Stellenzuschnitte, strukturell angelegte Konflikte, Arbeitsbelastungen und Befind-

lichkeiten der Leitungskräfte […] weitgehend unerforscht“ sind. 

3.2.1 Doppelrolle der Leitungsperson mit anteiliger Freistellung 

Dennoch ist es wichtig, dass sich die Leitungspersonen mit anteiliger Freistellung, die diese 

soziale Doppelrolle tragen, mit den gesellschaftlichen Anforderungen und Verhaltenserwar-

tungen der verschiedenen Bezugsgruppen an ihre Tätigkeit in der Leitungsfunktion bzw. 

der pädagogischen Fachkraft im Gruppendienst intensiv auseinandersetzen.  

Wie schon erwähnt, besteht hier die Gefahr verschiedenster Rollenkonflikte. Die potentiell 

konfliktauslösenden Verhaltenserwartungen an die jeweilige Rolle sollten kontinuierlich re-

flektiert werden. Für die Entwicklung eines professionellen Selbstverständnisses von Lei-

tung ist es wichtig, dass die Leitungsperson ihre Handlungen reflektiert und einzelne As-

pekte aus unterschiedlichen Positionen betrachtet, um eine Entscheidung bezüglich der 

Gewichtung der Rolle, aus der sie handeln möchte, treffen zu können.  

So stehen Leitungspersonen mit anteiliger Freistellung vor der Herausforderung, ihre Hand-

lungen auf eine ihrer sozialen Rollen im System der Kindertageseinrichtung zu beziehen.  

Wie bereits im vorherigen Kapitel ausgeführt, kann man immer nur in einer Rolle handeln. 

Es lässt sich aber kaum beeinflussen, aus welcher Sichtweise die ausgeführte Handlung 

beurteilt und von anderen Bezugsgruppen zugeordnet wird. Gelingt es der Leitungsperson 

nicht, die Anforderungen und Erwartungen der Bezugsgruppen auf eine bestimmte Rolle zu 

beziehen, so können nach Krappmann (2010, 106) verschiedene Rollenkonflikte entstehen. 
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Ein Konflikt aus widersprüchli-

chen Verhaltenserwartungen 

der unterschiedlichen Bezugs-

gruppen innerhalb einer sozia-

len Rolle, wird als Intra-Rollen-

konflikt (Abb. 12) bezeichnet 

(Mogge-Grotjahn 2011, 106). Be-

kommt eine Leitungsperson 

vom Träger beispielsweise den Auftrag, eine neue pädagogische Fachkraft einzustellen, so 

hat sie diese Handlung in der Rolle der Leitung, als Verantwortliche für die Sicherstellung 

der Betreuung in der Kindertageseinrichtung, auszuführen. Die Erwartungen des Trägers 

kann sich aber hier nun von denen, der Mitarbeiter_innen unterscheiden. Der Träger könnte 

erwarten, dass die Stelle der pädagogischen Fachkraft so schnell, wie möglich besetzt wird, 

wohingegen die Mitarbeiter_innen erwarten könnten, dass es wichtiger sei, dass der bzw. 

die neue Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin gut ins Team passen solle. Wenn die „mit ver-

schiedenen gleichzeitig gelebten Rollen verbundenen Anforderungen und Erwartungen zu-

einander in Widerspruch gera-

ten“ (Mogge-Grotjahn 2011, 106), 

wird dies als Inter-Rollenkonflikt 

bezeichnet. So kann ein Inter-

Rollenkonflikt beispielsweise 

entstehen, wenn es um die Ge-

staltung des pädagogischen An-

gebotes in der Kindertagesein-

richtung geht. Die Leitungsper-

son kann hier entweder als Vorgesetzte_r handeln, in dem er bzw. sie die Umsetzung des 

pädagogischen Konzeptes anordnet oder als Kolleg_in, in dem er bzw. sie direkt im Grup-

pengeschehen mitarbeitet. Ihre Handlung wird dann durch die jeweilige Bezugsgruppe be-

wertet (Abb. 13).  

Wie bereits zuvor erwähnt, hat die Leitungsperson hier aber wenig Einfluss darauf, wie ihre 

Handlung, beispielsweise die Einstellung einer weiteren Fachkraft, wahrgenommen wird. 

Es wird deutlich, welche Konsequenzen es für Träger_innen dieser Doppelrolle hat, wenn 

man bedenkt, dass eine Person immer nur aus einer Rolle heraus handeln kann. Im Fall 

der auferlegten Doppelrolle eines Kombi-Leitungsprofils bedeutet dies, dass hier aus den 

unterschiedlichen Anforderungen an eine Leitungsfunktion bzw. an die Tätigkeit einer pä-

dagogischen Fachkraft sehr komplexe Rollenkonflikte entstehen können. 

Abb. 12 Eigene Darstellung 

Intra-Rollenkonflikt 

Abb. 13 Eigene Darstellung Inter-Rollenkonflikt 
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Preyer (2012, 69) spricht in diesem Zusammenhang davon, dass die Übernahme solcher 

Doppelrollen dazu führt, dass die sozialen Rollen zu „Rollenkollagen und Rollenmitglied-

schaftsbündel[n] umgewandelt“ werden, was einen Rollenwechsel erfordert. Nentwig-Ge-

semann, Nicolai und Köhler (2016, 61) merken hier an, dass sich Leitungspersonen mit die-

ser Doppelrolle, durch dieses Umschalten-Müssen, belastet fühlen und oft das Gefühl ha-

ben, zwischen den Stühlen zu sitzen und „nichts ganz richtig machen zu können“. Erschwert 

wird die Bewältigung dieser Rollenwechsel laut Knapp (2014, 28) vor allem dann, wenn die 

Anforderungen an diese unterschiedlichen sozialen Rollen nicht klar definiert sind. Krapp-

mann (2010, 106) merkt in diesem Zusammenhang an, dass jede Person grundsätzlich nach 

Vermeidung bzw. Lösung dieser Konflikte strebt.  

Deshalb ist es sehr wichtig, die entstehenden Inter- und Intra-Rollenkonflikte zu reflektieren 

und aufzuarbeiten. Dies kann den Leitungspersonen helfen, ein professionelles Rollenver-

ständnis zu entwickeln, welches sie dazu befähigt, angemessen handeln zu können. 

In diesem Zusammenhang sollte der Träger der Kindertageseinrichtung, auch hinsichtlich 

der Einschätzung der Kontextqualität, die Rahmenbedingungen schaffen, um den Leitungs-

personen mit Kombi-Profil verschiedene Austauschmöglichkeiten zu bieten und mit ihnen 

über die Herausforderungen, mit denen Sie im Alltag in dieser Doppelrolle konfrontiert wer-

den, ins Gespräch zu kommen. 

Aber auch schon im Vorfeld können sogenannte Rollenbilder durch den Träger festgelegt 

werden, welche der Stelle der Leitung „Ziele, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompe-

tenzen, aber auch Pflichten und Rechte“ (Ulmer 2014, 19) zuordnet und diese entsprechend 

transparent und nachvollziehbar macht. Diese Rollenbilder ist laut Ulmer (2014, 29) vor al-

lem für „Schlüsselfunktionen und Prozess-Schaltstellen […oder] wo die Stellensituation un-

klar ist“ sinnvoll. Wie bereits ausgeführt nimmt die Leitungsperson im Qualitätsentwick-

lungsprozess in der Kindertageseinrichtung eine solche Schlüsselfunktion ein und ist für die 

Koordination der Prozesse zuständig. 

Ein weiterer Ansatzpunkt für die Begleitung und Unterstützung der Leitungspersonen mit 

dieser Doppelrolle, könnte die Förderung zur Rollendistanz sein. Hierunter versteht man 

die Fähigkeit, einzelne Rollen voneinander abzugrenzen und kritisch zu reflektieren, um 

ihre „Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen“ (Mogge-Grotjahn 2011, 107). Die 

fachliche Begleitung der Beschäftigten mit Kombi-Leitungsprofil sollte durch den Träger der 

Einrichtungen, auch im Hinblick auf die Qualitätsentwicklung und -sicherung, im Konzept 

verankert sein. Dies stellt sicher, dass die Anforderungen und Verhaltenserwartungen an 

die Leitungen mit Kombi-Profil transparent sind und den Mitarbeiter_innen eine gewisse 

Sicherheit gegeben werden kann. 

Um den Einfluss der anteiligen Freistellung auf die Bewältigung der Aufgaben des Quali-

tätsmanagements herauszuarbeiten, werden im folgenden Kapitel die Konsequenzen auf 
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die soziale Rolle der Leitung mit anteiliger Freistellung und den damit verbundenen Positi-

onssegmenten, exemplarisch im Bereich des Qualitätsmanagements, dargestellt. 

3.2.2 Positionssegmente der Leitungsrolle mit anteiliger Freistellung im Bereich des Qua-

litätsmanagements 

Die soziale Rolle wird hier als Gesamtheit der Verhaltenserwartungen an eine Person in 

einer bestimmten Position definiert. Dahrendorf (2006, 35) betont, dass diese „Positionen 

selbst sehr komplex sein können“. Wie zuvor beschrieben, werden an die Leitungsperso-

nen, wenn sie zusätzlich als pädagogische Fachkraft eingesetzt werden, andere Erwartun-

gen gestellt, als an eine reine Leitungskraft. Pohl (2014, 29) merkt an, dass schon der voll-

ständige Rollenwechsel von pädagogischer Fachkraft zur Leitungskraft eine Herausforde-

rung darstellt und Personen, die diesen Rollenwechsel vollziehen, durch den Träger unter-

stützt werden müssen. Wenn die Stellenkonstellation von Leitungsfunktion und pädagogi-

scher Fachkraft für eine Person vorgesehen ist, kann die Leitungsperson diesen Rollen-

wechsel nie vollständig vollziehen, denn sie hat immer beide Rollen inne. 

Für Leitungspersonen im Kombi-Leitungsprofil sind dies die Rollen der Leitung und der pä-

dagogischen Fachkraft im Gruppendienst. In folgender Abbildung (Abb.14) ist ein Teil der 

Positionssegmente der Leitung und der pädagogischen Fachkraft im Gruppendienst 

exemplarisch dargestellt.  

Die Positionssegmente umfassen an dieser Stelle die Verhaltenserwartungen der jeweili-

gen Bezugsgruppe an die Position der Leitung bzw. der pädagogischen Fachkraft im Grup-

pendienst. Hier entstehen z. B. die Positionssegmente Leitung-Gesellschaft, Träger-Lei-

tung, Leitung-Gesetzgeber; pädagogische Fachkraft-Träger; sowie Leitung-pädagogische 

Fachkraft, aber auch Gesetzgeber-pädagogische Fachkraft. Die Bezugsgruppen über-

schneiden sich zwar, allerdings impliziert die Doppelrolle der Leitung im Kombi-Leitungs-

profil an dieser Stelle unterschiedliche Verhaltenserwartungen. In der Position der Leitung 

nimmt die Leitungsperson im Bereich des Kita-Teams auf der einen Seite die Rolle der 

Abb. 14 Eigene Darstellung der Positionssegmente der Leitungsperson in der Doppelrolle „Leitung und Pädagogische 

Fachkraft im Gruppendienst“ 
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Vorgesetzten bzw. des Vorgesetzten ein, da die Leitungsfunktion die Dienst- und Fachauf-

sicht beinhaltet. Andererseits ist sie, durch ihre Tätigkeit im Gruppendienst, zeitgleich auch 

Mitglied im pädagogischen Team und somit Kolleg_in. 

Es wird deutlich, dass sich einige der Positionssegmente in der entstandenen Doppelrolle 

überschneiden. So wird durch das trägerinterne Stellenprofil der Leitungsperson mit antei-

liger Freistellung impliziert, beide Rollenpositionen erfüllen zu müssen, wobei unterschied-

liche innere Konflikte begünstigt werden.  

Betrachtet man diese Gegebenheit nun im Kontext des Qualitätsmanagements in Kinder-

tageseinrichtungen, so kann der Einrichtungsträger von der Leitungsperson beispielsweise 

erwarten, dass diese ein bestimmtes Qualitätsmanagementsystem einführt bzw. dass ein 

bestimmtes Qualitätsentwicklungsinstrument angewandt wird.  

Als Vorgesetzte_r hat die Leitungsperson demzufolge die Anweisungen des Trägers, in 

dessen Vertretung, in der Kindertageseinrichtung umzusetzen und die dazugehörenden 

Prozesse zu initiieren. Problematisch wird es dann, wenn sie, bedingt durch ihre Tätigkeit 

gleichzeitig auch Kollegin bzw. Kollege ist.  

Dieser Auftrag zur Einführung eines Qualitätsmanagementsystems kann bei der Leitungs-

person beispielsweise einen Interrollenkonflikt auslösen, weil die Anforderungen des Trä-

gers sich hinsichtlich der Aufgaben für die Leitungsperson bzw. der pädagogischen Fach-

kräfte im Gruppendienst unterscheiden. So trägt die Leitungsperson als Vertreter_in des 

Trägers die Verantwortung dafür, dass das Qualitätsmanagementsystem zu einem be-

stimmten Zeitpunkt implementiert ist. Diese Handlung wird vom Träger kontrolliert, der an 

dieser Stelle die Gesamtkosten für die Einführung so gering wie möglich halten möchte und 

die Leitungsperson dadurch unter Umständen unter Druck gerät.   

Auf der anderen Seite betrifft die Einführung des Qualitätsmanagementsystems die Lei-

tungsperson in ihrer Rolle als pädagogische Fachkraft im Gruppendienst, als Kollege bzw. 

Kollegin. Hierdurch hat sie den Auftrag der praktischen Ausführung der zu verwendenden 

Instrumente im pädagogischen Alltag und ist zum Beispiel von dort entstehenden Umset-

zungsschwierigkeiten direkt betroffen.  

Leitungspersonen mit anteiliger Freistellung stehen hier vor der Herausforderung, ihre 

Handlungen auf eine der beiden sozialen Rollen im System der Kindertageseinrichtung zu 

beziehen. Dabei stehen sie im Spannungsfeld der Verhaltenserwartungen des Trägers und 

des Teams. Diese Rollenkonflikte, die hier entstehen können, sind unter anderem dadurch 

bedingt, dass die Leitungspersonen nicht unabhängig von organisationalen Strukturen 

agieren können, sondern durch die trägerspezifischen Rahmenbedingungen, Werte und 

Normen eingebunden sind. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (2016, 105) merkt an 

dieser Stelle an, dass die Leitungspersonen unterschiedliche Rollen einnehmen müssen. 

Zum einen handeln sie in Vertretung des Trägers als Verlängerung der Hierarchieebene 



 

51 
 

und haben die Anforderungen als Vorgesetzte in der Kindertageseinrichtung durchzuset-

zen. Auf der anderen Seite haben sie die Aufgabe, diese Anforderungen  im Team zu kom-

munizieren, wobei es hierbei wichtig ist, dass sie das Team einbeziehen und mit den grup-

pendynamischen Prozessen sicher umgehen können (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 

2016, 106).  

Berger (2018, 81) betont in diesem Zusammenhang, dass Leitungspersonen auf „Pro-

gramme und Ressourcen angewiesen sind, die es ihnen ermöglichen, über ihre  

(Führungs-)Rolle zu reflektieren und sich den Sichtweisen von Menschen außerhalb ihrer 

angestammten Netzwerke zu stellen“.  

Leitungspersonen in diesem Kombi-Leitungsprofil stehen, bei der Bewältigung der Aufga-

ben des Qualitätsmanagements, immer wieder vor der Herausforderung, abzuwägen, in 

welcher der beiden Rollen sie handeln möchte. Hierzu hat sie die Doppelrolle kontinuierlich 

zu reflektieren und zu entscheiden, welche der beiden Rollen sie mehr gewichtet. Die ist 

demnach einem ständigen Aushandlungsprozess ausgesetzt. 

Deshalb wäre es besonders sinnvoll, dass die Erwartungen hinsichtlich der Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten der Leitungsperson, durch den Träger klar definiert werden, um eine 

Bewältigung dieses Aufgabenspektrums zu erleichtern. 

In diesem Zusammenhang merkt die Bertelsmann Stiftung (2017g, 12) an, dass es hier sinn-

voll wäre, diese Tätigkeitsprofile, Anforderungen und Verantwortungsbereiche der Leitung, 

insbesondere im Bereich des Qualitätsmanagements, in sogenannten Leitungskonzepten 

zu verankern. Hier hätten die Einrichtungsträger zudem die Möglichkeit die Freistellungs-

anteile für die Leitungsfunktion transparent zu verankern und im Hinblick auf gesetzliche 

Forderungen für alle Bezugsgruppen nachvollziehbar zu machen. Dies wäre ein Ansatz-

punkt, um die Rahmenbedingungen für eine „gute Qualität“ in Kindertageseinrichtungen zu 

verbessern.  

Fazit und Ausblick 

Gute Qualität in der frühen Bildung, so auch in der Betreuung in einer Kindertageseinrich-

tung, soll jedem Kind ermöglichen, sein Recht auf Bildung wahrnehmen zu können. Um 

diese Bedeutung zu verdeutlichen ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im 

SGB VIII festgeschrieben und auch das erst kürzlich verabschiedete Qualitätsentwicklungs- 

und Teilhabeverbesserungsgesetz soll dazu beitragen, die Rahmenbedingungen hierfür zu 

verbessern. Eng hiermit verbunden ist der Professionalisierungsanspruch im Bereich der 

frühpädagogischen Bildung und Erziehung, sowie der massive quantitative Ausbau der Be-

treuungsplätze in Kindertageseinrichtungen in den vergangenen Jahren, der die pädagogi-

sche Qualität und die Bedeutung der Leitungspersonen immer mehr in den Fokus des öf-

fentlichen Interesses brachte.  
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Betrachtet man hier die Altersstruktur, Leitungspersonen sind durchschnittlich 49 Jahre alt, 

liegt die Vermutung nahe, dass es an dieser Stelle thematische Qualifizierungs- und Wei-

terbildungsmaßnahmen, als auch die Einführung eines Unterstützungssystems für Lei-

tungspersonen, unter anderem im Hinblick auf eine professionelle Weiterentwicklung der 

Qualität in Kindertageseinrichtungen, braucht, da dieser Themenbereich erst seit wenigen 

Jahren in den Fokus der Ausbildung gerückt ist. 

Die Leitungspersonen von Kindertageseinrichtungen rückten zwar in den vergangenen Jah-

ren immer mehr in den Fokus des gesellschaftlichen Interesses, ihnen wird aber bei weitem 

noch nicht die angemessene Aufmerksamkeit und Anerkennung zuteil, die sie verdienen. 

Sie übernehmen als Vorgesetze eine gewisse Vorbildrolle, sowohl in ihrer professionellen 

Haltung, als auch bei der Entwicklung von Visionen für die Weiterentwicklung der Qualität 

und der Organisation und die darauf ausgerichtete Initiierung und Koordination von Verän-

derungsprozessen.  

Der Träger koppelt die Verantwortlichkeiten für die Umsetzung des Qualitätsmanagements 

in den einzelnen Einrichtungen meist an die Leitungsposition. Das ist sinnvoll, denn die 

Leitungspersonen haben die Strukturen und Prozesse der jeweiligen Kindertageseinrich-

tung besser im Blick und stehen in engem Kontakt mit den Mitarbeiter_innen.  

Das heißt, dass eine gute pädagogische Qualität auch davon abhängt, wie offen die Lei-

tungsperson gegenüber der Selbstorganisation der Mitarbeiter_innen ist, und welche Hal-

tung sie selbst gegenüber den Anforderungen von Qualität und der Ausgestaltung von Qua-

litätsentwicklung und -sicherung hat und welches professionelle Selbstverständnis von Lei-

tung sie hat. Sie muss dazu bereit sein, Impulse für Veränderungsprozesse in dieser Hin-

sicht anzustoßen, obwohl sie nicht genau weiß, welches Ergebnis erreicht werden wird.  

Hier ist zu bedenken, dass die beste pädagogische Fachkraft noch lange nicht die beste 

Führungskraft ist und es deshalb wichtig ist, sich mit den Rahmenbedingungen und Her-

ausforderungen, die durch diesen steigenden Qualitätsanspruch in Kindertageseinrichtun-

gen entstehen, auseinanderzusetzen. 

Um die geforderte „gute Qualität“ zu erreichen, kann vorausgesetzt werden, dass die Qua-

lität in der Kindertageseinrichtung kontinuierlich mit den aktuellen Anforderungen verglichen 

werden muss, um der zunehmenden Bedeutung und den aktuellen Forderungen nach 

hochwertiger frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung gerecht zu werden. 

Dabei ist der Qualitätsbegriff als ein komplexes Konstrukt an Erwartungskriterien zur Be-

wertung der Beschaffenheit der pädagogischen Betreuung in Kindertageseinrichtungen zu 

sehen. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, die Qualität anhand verschiedener Ebe-

nen, zu betrachten und zu verstehen, dass die einzelnen Ebenen sich wechselseitig beein-

flussen und kontinuierlich reflektiert werden sollten. Die Definition der Qualität bedarf dem-
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nach einer kontinuierlichen Reflexion und Diskussion über dessen Bedeutung und Bewer-

tungskriterien. Die steigende Inanspruchnahme der Betreuung, sowie die damit verbunde-

nen hohen Erwartungen und Qualitätsansprüche, erfordert es, die Betreuung auch unter 

dem Aspekt der sozialen Dienstleistung zu betrachten. Auch hier ist es wichtig, sich kritisch 

mit dem Kundenbegriff und den damit verbundenen Erwartungen auseinanderzusetzen. 

Kundenorientierung bedeutet nicht, alles umzusetzen, was die unterschiedlichen Bezugs-

gruppen erwarten, sondern die Bedürfnisse und Wünsche, insbesondere die der Kinder und 

Familien wahrzunehmen und diese mit den pädagogischen Überzeugungen, sowie dem 

gesetzlichen Auftrag und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verbinden, um eine qualita-

tiv hochwertige Betreuung zu gewährleisten. Es erfordert demnach, mit den unterschiedli-

chen Bezugsgruppen im Gespräch zu bleiben und diese an der Planung und Konzeption 

der Kindertagesbetreuung, beispielsweise durch Befragungen oder im Rahmen des Eltern-

beirates zu beteiligen, um gemeinsam tragbare Lösungen und Kompromisse zu finden, die 

den Anforderungen gerecht werden. Im Bereich des Qualitätsmanagements bedeutet dies 

für die Leitungsperson, auf die einzelnen Qualitätsebenen angepasste Ziele gemeinsam 

mit dem Team und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ansprüche der Bezugs-

gruppen zu formulieren und diese im pädagogischen Team zu tragen und umzusetzen. Es 

wird deutlich, dass die Leitung eine zentrale Funktion in der Koordination und Moderation 

der Ziele auf den einzelnen Qualitätsebenen einnimmt. Es geht also im Grunde darum, die 

unterschiedlichen Ressourcen und Prozesse in der Kindertageseinrichtung zu koordinieren 

und zu planen, sowie bestimmte Ziele zu setzen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

dahingehend zu führen und zu leiten, damit das Bestehen der Einrichtung gesichert werden 

kann. 

Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems ist hier sinnvoll, da hierdurch die Pro-

zesse in Hinblick auf die Verbesserung der pädagogischen Qualität in der Organisation der 

Kindertageseinrichtung übersichtlich zusammengefasst und sowohl nach innen, als auch 

nach außen transparent gemacht werden können. 

Man kann dementsprechend davon ausgehen, dass die Leitung sozusagen das Fundament 

eines gelebten Qualitätsmanagements bildet, woran die gemeinsame Arbeit an der Weiter-

entwicklung und Sicherung der Qualität anknüpft. Qualitätsmanagement ist demnach kein 

Selbstläufer ist, sondern muss von der Leitung und dem Team aktiv gestaltet werden. 

Der Kern des Qualitätsmanagements besteht also darin, eine gemeinsame Reflexionspra-

xis zu verankern, die darauf abzielt, die eigene Arbeit anhand bestimmter Qualitätskriterien 

bzw. gemeinsam festgelegten Qualitätszielen zu hinterfragen und zu bewerten, um die bis-

herige Arbeit zu verbessern. Es wird deutlich, dass die Umsetzung eines Qualitätsmanage-

ments immer gemeinsam erarbeitet werden sollte. Demnach hat der Träger der Kinderta-

geseinrichtung dafür zu sorgen, dass die grundlegenden Ressourcen und Strukturen für 
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eben diese vorhanden sind. Somit kann der Leitungsperson im Kontext des Qualitätsma-

nagements eine maßgebliche Rolle bei der Umsetzung in der Kindertageseinrichtung zu-

geschrieben werden.  

Unterschiedliche Freistellungsanteile der Leitungsperson für Leitungsaufgaben beeinflus-

sen unter anderem auch die Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsmanagements.   

Betrachtet man die sehr unterschiedliche Handhabung der anteiligen Freistellung für Lei-

tungstätigkeiten in diesem Kontext, so kann man sagen, dass diese die Bewältigung der 

Aufgaben des Qualitätsmanagements auf mehreren Ebenen betrifft.  

Zum einen haben die Freistellungsanteile Auswirkungen auf die zeitlichen Ressourcen für 

Leitungsaufgaben. So fallen zuerst die bundesweit unterschiedlichen Bemessungsgrundla-

gen hierfür auf. Es gibt Bundesländer, die die Leitungszeit an der Kinderzahl, an der Anzahl 

der pädagogischen Mitarbeiter_innen oder der Anzahl der Gruppen berechnen. Teilweise 

gibt es keine Bemessungsgrundlage und die Zuständigkeit liegt direkt beim Träger der Kin-

dertageseinrichtung. 

Das hat zur Folge, dass zum jetzigen Zeitpunkt die meisten Leitungspersonen immer noch 

anteilig, für die zuvor beschriebenen Aufgaben, von ihren anderen Tätigkeitsbereichen in 

der Kindertageseinrichtung freigestellt sind. Hier stehen sie vor der Herausforderung, dass 

immer mehr Aufgabenbereiche, unter anderem die Bewältigung der Aufgaben des Quali-

tätsmanagements, dazu kommen. So haben Leitungspersonen immer komplexer werdende 

Aufgabenbereiche zu übernehmen, die weit über die pädagogische Arbeit am Kind hinaus-

gehen. Im Rahmen der Gesetzesänderung des KiQuTG sollen, unter anderem diese Rah-

menbedingungen bundesweit angeglichen werden.  

Die Bewältigung der Aufgaben des Qualitätsmanagements ist demnach zum Teil davon 

abhängig, unter welchen Rahmenbedingungen Leitungspersonen arbeiten.  

So hat das hierfür vorgesehene Zeitkontingent auch Auswirkungen auf die Ausgestaltung 

der Leitungsrolle und ist mit bestimmten Herausforderungen verbunden. 

Obwohl die Anforderungen sichtlich steigen, zeigt sich eine zentrale Problematik von Lei-

tung im sozialen Bereich darin, dass den Leitungspersonen bislang immer noch keine oder 

zu wenige formale Kompetenzen zugeschrieben werden, um diese Position aufzuwerten 

und nach außen attraktiver zu machen. Die finanzielle Unterstützung der Länder durch den 

Bund und die damit möglichen Ausweitungen der zeitlichen Ressourcen für eine höhere 

Leitungsausstattung sind ein Schritt zur Stärkung der Leitungspersonen, wie sie im neuen 

Qualitätsgesetzt eingebettet ist. 

Insbesondere bei Leitungspersonen, die im Kombi-Leitungsprofil arbeiten, können die An-

forderungen des Qualitätsmanagements zu enormen inneren Konflikten führen. Dies haben 

auf der einen Seite als Vorgesetzte zu handeln, auf der anderen Seite haben sie die Rolle 
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der pädagogischen Fachkraft und dementsprechend als Mitarbeiter_in inne und sind meist 

selbst dafür verantwortlich, ihre Leitungsrolle zu definieren.  

Entscheidet sich ein Einrichtungsträger nun dafür, der Leitungsposition keine vollständige 

Freistellung für deren Aufgaben zu gewähren, liegt es auch in dessen Verantwortung, die 

Mitarbeiter_innen, die mit dieser Doppelrolle konfrontiert werden, zu unterstützen.  

Die Wahrnehmung der Konflikte, die hier beispielsweise im Zusammenhang mit der Bewäl-

tigung der Aufgaben des Qualitätsmanagements entstehen, wenn hier die strukturellen 

Rahmenbedingungen und die unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Bezugsgrup-

pen im System der Kindertagesbetreuung an die Rolle der Leitung zueinander im Wider-

spruch stehen, wird unter anderem vom eigenen Leitungsverständnis und vom Leitungstyp 

beeinflusst. So nehmen Leitungspersonen im Typ des Leaderships die zuvor beschriebe-

nen Dilemmata auch wahr, sind hier aber in der Lage, aktiv Strategien zum Umgang und 

der Bewältigung dieser zu entwickeln. Deshalb sollte ein Ziel des Trägers von Kindertages-

einrichtungen sein, die Leitungspersonen hinsichtlich der Eigenschaften des Typus Lea-

dership zu fördern. Hierbei ist vor allem die Klärung der Verantwortlichkeiten und Spiel-

räume der Leitungsperson beim Qualitätsmanagement notwendig. Der Träger der Einrich-

tungen muss zudem sicherstellen, dass genügend zeitliche Ressourcen für Leitungsaufga-

ben zur Verfügung stehen, um Träger_innen dieser Doppelrolle zu entlasten und in der 

Bewältigung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

Neben einer Erweiterung der zeitlichen Ressourcen für die Leitungsaufgaben, sollte die 

fachliche Begleitung der Beschäftigten mit Kombi-Leitungsprofil durch den Träger der Ein-

richtungen, auch im Hinblick auf die Qualitätsentwicklung und -sicherung, im Konzept ver-

ankert sein. Dies stellt sicher, dass die Anforderungen und Verhaltenserwartungen an die 

Leitungen mit Kombi-Profil transparent sind und den Mitarbeiter_innen eine gewisse Sicher-

heit gegeben werden kann. Der Träger hat auch dafür zu sorgen, dass die kontinuierliche 

Reflexion der Rollen und den damit verbundenen Anforderungen und Verhaltenserwartun-

gen verschiedener Bezugsgruppen möglich ist, um sich mit den entstehenden Rollenkon-

flikten auseinander zu setzen. Hierzu braucht es unter anderem thematische Fortbildungen 

zum Qualitätsmanagement, Austauschmöglichkeiten, insbesondere zwischen den Lei-

tungspersonen mit anteiliger Freistellung und trägerinterne, aber auch trägerübergreifende, 

verankerte Unterstützungssysteme.  

Diese können dazu beitragen, dass die Leitungspersonen ein professionelles Selbstver-

ständnis entwickeln können, welches ihnen ermöglicht, die Aufgaben des Qualitätsmana-

gements zu bewältigen und diese mit den Aufgaben im pädagogischen Alltag zu koordinie-

ren. Zudem wäre eine weitere Überlegung potentielle Führungskräfte aus den eigenen Rei-

hen schon frühzeitig auf eine Leitungsposition vorzubereiten. Ein daran anknüpfender Ge-

danke besteht darin, vermehrt Leitungskräfte mit akademischem Abschluss einzusetzen, 
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welche sich bereits im Rahmen des Studiums mit dieser Thematik auseinandergesetzt ha-

ben.  

Viele Unternehmen aus der freien Wirtschaft bilden in sogenannten Trainee-Programmen 

(u.a. Nesemann 2012) ihre zukünftigen Leitungs- und Führungskräfte für ihr Unternehmen 

aus. Betrachtet man nun die steigenden Anforderungen an die Qualität in Kindertagesein-

richtungen, so könnte ein erster Schritt zur Professionalisierung der Leitungspersonen sein, 

sich mit solchen Trainee-Programmen auseinander zu setzen und zu untersuchen, ob und 

wie diese im Zusammenhang mit der Ausbildung von zukünftigen Leitungskräften in Kin-

dertageseinrichtung angewandt werden könnten. Insbesondere auch auf die Leitungsrolle 

mit anteiliger Freistellung, da diese Beschäftigungsform, in Hinblick auf den bestehenden 

Personalmangel in Kindertageseinrichtungen, wohl auch in den nächsten Jahren noch vor-

herrschend sein wird.  

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass der erste Schritt in die richtige Richtung 

gemacht ist, dennoch ist vor allem bezogen auf die fachliche Unterstützung der Leitungs-

personen und auf die Anerkennung, sowohl finanziell, als auch sozial noch viel Spielraum 

nach oben besteht. 
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